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1.01

2.01

2.02

2.03

Praambel

Das folgende Reglement wurde geméass Artikel 49, Absatz 2a) und
Artikel 50, Absatz 1 der UEFA-Statuten beschlossen.

| Allgemeine Bestimmungen

Artikel 1
Anwendungsbereich

Das vorliegende Reglement legt die Rechte, Pflichten und
Verantwortungsbereiche aller an der Vorbereitung und Durchfiihrung der
UEFA-Futsal-Europameisterschaft 2009/10 (nachstehend ,Wettbewerb*)
beteiligten Parteien fest.

1 Anmeldung — Zulassung — Pflichten

Artikel 2
Anmeldung zum Wettbewerb

Die UEFA veranstaltet den Wettbewerb alle zwei Jahre. Alle der UEFA
angeschlossenen Landesverbande sind eingeladen, ihre Futsal-
Nationalmannschaft zum Wettbewerb anzumelden.

Zulassungskriterien

Um am Wettbewerb teilnehmen zu kénnen, muss ein Verband folgende
Kriterien erfillen:

a) Er muss schriftlich bestatigen, dass sowohl der Verband als auch seine
Spieler und Offiziellen sich verpflichten, die Statuten, Reglemente,
Weisungen und Beschliisse der UEFA zu respektieren.

b) Er muss schriftlich bestatigen, dass sowohl der Verband als auch seine
Spieler und Offiziellen sich verpflichten, die in den UEFA-Statuten
festgelegte Zustandigkeit des Schiedsgerichts des Sports (TAS) in
Lausanne gemass den einschlagigen Bestimmungen der UEFA-Statuten
anzuerkennen.

c) Er muss das offizielle Anmeldeformular ausfiillen, das innerhalb der
festgesetzten Frist im Besitz der UEFA-Administration sein muss. Dem
Formular missen samtliche anderen Dokumente beigefligt sein, die die
UEFA-Administration  fir die  Prifung der Einhaltung der
Zulassungskriterien fiir notwendig erachtet.

Zulassungsverfahren

Verbande, die die Zulassungskriterien erfiillen, werden von der UEFA-
Administration schriftlich tiber ihre Zulassung zum Wettbewerb informiert.



2.04 Erfullt ein Verband die Zulassungskriterien nicht, verweigert die UEFA-
Administration ihm die Zulassung zum Wettbewerb. Solche Entscheide sind
endgliltig.

2.05

Pflichten der Verbande

Mit der Anmeldung zum Wettbewerb verpflichten sich die teilnehmenden
Verbande,

a)
b)

c)
d)

e)

9)

h)

die FIFA-Futsal-Spielregeln einzuhalten;

die Grundsatze des Fairplay, wie in den UEFA-Statuten festgelegt, zu
beachten;

wahrend des gesamten Wettbewerbs stets in ihrer bestmdglichen
Formation anzutreten;

alle Spiele des Wettbewerbs gemass dem vorliegenden Reglement
auszutragen;

sich an alle vom UEFA-Exekutivkomitee, der UEFA-Administration oder
jeder anderen zustandigen Instanz getroffene und angemessen
mitgeteilte Entscheide (per UEFA-Rundschreiben bzw. offizieller
Mitteilung per Brief, Fax oder E-Mail) zu halten;

bei allen Spielen des Wettbewerbs die in Anhang Il festgelegten
Sicherheitsanweisungen einzuhalten;

die UEFA oder die UEFA-Futsal-Europameisterschaft nicht zu vertreten,
ohne vorher die schriftliche Genehmigung der UEFA einzuholen;

der UEFA das Recht zu gewahren, fotografisches, audiovisuelles und
visuelles Material der Mannschaft, der Spieler und der Offiziellen
(einschliesslich Namen, relevanter Statistiken, Daten und Bilder) sowie
den Verbandsnamen, das Logo, das Emblem und die Mannschaftstrikots
(einschliesslich Angaben zu den Ausristungsherstellern) kostenlos
weltweit fir die gesamte Dauer der Rechte fur nichtkommerzielle
Promotion- und/oder redaktionelle Zwecke und/oder wie von der UEFA
innerhalb eines angemessenen Rahmens festgelegt zu nutzen und
anderen zu erlauben, sie zu nutzen. Die Verbande stellen der UEFA auf
Verlangen das ganze entsprechende Material, das frei von Rechten
Dritter ist, sowie die Unterlagen, die erforderlich sind, damit die UEFA
diese Rechte geméass diesem Absatz nutzen und verwerten kann,
kostenlos zur Verfligung;

sich an die Grundsatze betreffend das Abstellen von Spielern flr
Auswahlmannschaften gemass Anhang 6 des FIFA-Reglements
beziiglich Status und Transfer von Spielern zu halten.



3.01

3.02

3.03

3.04

3.05

3.06

4.01

4.02

]l Verantwortung der Verbédnde

Artikel 3
Verantwortung der teilnehmenden Verbéande

Die Verbande tragen die Verantwortung fiir das Verhalten ihrer Spieler,
Offiziellen, Mitglieder, Anhanger und aller Personen, die in ihrem Auftrag bei
einem Spiel eine Funktion ausiiben.

Die teilnehmenden Landesverbande sind gehalten, gegebenenfalls bei der
entsprechenden diplomatischen Vertretung des Ausrichterlandes friihzeitig
vor einem Spiel oder Turnier Einreisevisa zu beantragen.

Verantwortung des Ausrichterverbands

Der Verband des Landes, in dem Spiele des Wettbewerbs ausgetragen
werden, gilt als Ausrichterverband.

Der Ausrichterverband ist fir Ordnung und Sicherheit vor, wédhrend und nach
dem Spiel verantwortlich. Der Ausrichterverband kann fir Zwischenfalle
jeglicher Art zur Verantwortung gezogen werden.

Die fur die Organisation von Spielen benétigten Vertrdge werden vom
Ausrichterverband auf seinen eigenen Namen und auf seine eigene
Rechnung abgeschlossen. Dasselbe gilt fir die mit den staatlichen Behdrden
und Amtern zu treffenden Vereinbarungen.

Grundsatzlich missen die Spiele in einer Halle auf dem Gebiet des
Ausrichterverbands ausgetragen werden. Auf Entscheid der UEFA-
Administration und/oder der Disziplinarinstanzen koénnen Spiele aus
Sicherheitsgriinden oder aufgrund einer Disziplinarmassnahme
ausnahmsweise auf dem Gebiet eines anderen UEFA-Mitgliedsverbands
ausgetragen werden.

v Trophden und Medaillen

Artikel 4
Trophde

Der Originalpokal, der fir die offizielle Pokallibergabe beim Endspiel und fur
andere offizielle, von der UEFA genehmigte Veranstaltungen verwendet wird,
bleibt stets im Besitz der UEFA. Der Siegerverband erhalt eine Nachbildung
in Originalgrosse, die Siegertrophde der UEFA-Futsal-Europameisterschaft.

Ein Verband, der den Wettbewerb dreimal nacheinander oder insgesamt
finfmal gewonnen hat, erhalt ein spezielles Zeichen der Anerkennung. Hat
ein Verband den Pokal dreimal nacheinander oder insgesamt fiinfmal
gewonnen, so fangt die Zahlung fir diesen Verband wieder bei Null an.



4.03

4.04

5.01

5.02

5.03

5.04

5.05

Erinnerungsplaketten

Die an der Endrunde teilnehmenden Verbande erhalten je eine
Erinnerungsplakette.

Medaillen

Die Siegermannschaft erhalt 21 Gold-, die zweitplatzierte Mannschaft 21
Silber- und die drittplatzierte Mannschaft 21 Bronzemedaillen. Die
Herstellung zuséatzlicher Medaillen ist nicht erlaubt.

\") Versicherung

Artikel 5
Allgemeine Grundsitze

Alle am Wettbewerb (Vor-, Qualifikations- und Endrunde) beteiligten
Personen sind fir ihre eigene Versicherungsdeckung verantwortlich.

Die teilnehmenden Verbande sind fur den Abschluss aller notwendigen und
angemessenen Versicherungen fir ihre Delegation (einschliesslich Spieler
und Offizielle) fiir die gesamte Dauer des Wettbewerbs auf eigene Kosten
verantwortlich.

Ist der Ausrichterverband nicht Eigentiimer der verwendeten Hallen, hat er
ausserdem sicherzustellen, dass der betreffende Halleneigentiimer und/oder
-betreiber eine umfassende Versicherung abschliesst. Unterbreitet der
Halleneigentimer und/oder -betreiber die angemessenen
Versicherungspolicen nicht rechtzeitig, muss der Ausrichterverband die
erforderliche zuséatzliche Versicherungsdeckung auf eigene Kosten
abschliessen. Unterlasst er dies, schliesst die UEFA die erforderliche
Versicherungsdeckung auf Kosten des Ausrichterverbandes ab.

Schadenersatzforderungen gegen die UEFA sind  ausdricklich
ausgeschlossen und die UEFA ist von jeglicher Haftung, die im
Zusammenhang mit dem Wettbewerb entsteht, befreit. Die UEFA kann in
jedem Fall von allen Beteiligten verlangen, dass sie ihr kostenlos eine
schriftliche Haftungsfreizeichnung und/oder eine Bestatigung bzw. Kopien
der betreffenden Policen in einer der offiziellen Sprachen der UEFA
vorlegen.

A. Vor- und Qualifikationsrunde

Ausrichterverbande verpflichten sich, bei angesehenen
Versicherungsgesellschaften und auf eigene Kosten alle im Zusammenhang
mit der Organisation und Ausrichtung der Turniere und Spiele notwendigen
Versicherungen abzuschliessen, insbesondere eine Haftpflichtversicherung.
Die Ausrichterverbdnde haben zu gewahrleisten, dass die UEFA in den
Versicherungsvertragen als mitversicherte Partei eingeschlossen ist.



5.06

5.07

5.08

6.01

6.02

6.03

6.04

6.05

Die Haftpflichtversicherung der Verbande muss eine angemessene
Garantiesumme fur Personen- und Sachschaden sowie fir reine
Vermdgensschaden, den jeweiligen Verhalinissen des Verbandes
entsprechend, beinhalten (insbesondere schlechtes Wetter und Falle hoherer
Gewalt).

B. Endrunde

Der Ausrichterverband der Endrunde muss gemass seiner in Artikel 3 des
vorliegenden Reglements und in der Ausrichtervereinbarung definierten
Verantwortung auf eigene Kosten angemessene Versicherungen fir alle
Risiken abschliessen, die im Zusammenhang mit Verantwortungen in diesem
Reglement entstehen kénnen.

Die UEFA schliesst Versicherungen in Ubereinstimmung mit ihrer in der
Ausrichtervereinbarung definierten Verantwortung ab.

Vi Wettbewerbsmodus

Artikel 6
Wettbewerbsphasen
Der Wettbewerb besteht aus den folgenden zwei Phasen:
a) Qualifikationsphase:
— Vorrunde (falls sich mehr als 28 Verbande fiir den Wettbewerb

anmelden)
— Qualifikationsrunde

b) Endrunde (Turnier mit zwo6lf Mannschaften)

A. Qualifikationsphase

Fir die Auslosung der Qualifikationsphase wird die UEFA-Administration
Gruppen bilden, die den Koeffizienten der teilnehmenden Verbande soweit
wie mdglich Rechnung tragen.

Die Koeffizientenrangliste wird aufgrund der sportlichen Ergebnisse der
europaischen Futsal-Nationalmannschaften erstellt (vgl. Anhang IlI).

Alle Spiele der Qualifikationsphase missen in Form von Miniturnieren
ausgetragen werden.

Vorrunde

Melden sich mehr als 28 Mannschaften fir den Wettbewerb an, wird eine
Vorrunde in der Form von Miniturnieren durchgefiihrt. Abhangig von der
Anzahl Anmeldungen legt die UEFA-Administration die Zahl der Miniturniere
und der Mannschaften, die sich fir die Qualifikationsrunde qualifizieren, fest.



6.06

6.07

6.08

6.09

6.10

Qualifikationsrunde

Es werden sieben Vierergruppen gebildet. Die sieben Sieger der Miniturniere
und die vier besten Zweitplatzierten qualifizieren sich fir die Endrunde.

Miniturniere

Miniturniere werden in einem in der Gruppe vertretenen Land ausgetragen.
Jede Mannschaft spielt gegen jede andere Mannschaft ihrer Gruppe einmal.
Ein Sieg ergibt drei Punkte, ein Unentschieden einen Punkt und eine
Niederlage null Punkte.

Beim Erstellen des Spielplans werden dem Ausrichterverband die Position 1
und den Gastmannschaften geméass ihrer Platzierung in der
Koeffizientenrangliste die Positionen 2, 3 und 4 zugewiesen (vgl. Anhang |,
Punkt 3).

Punktegleichheit bei Miniturnieren

Wenn zwei oder mehr Mannschaften nach Abschluss eines Miniturniers die
gleiche Anzahl Punkte aufweisen, wird die Platzierung nach folgenden
Kriterien in dieser Reihenfolge ermittelt:

a) Punktzahl aus den direkten Begegnungen;
b) Tordifferenz aus den direkten Begegnungen,;
c) Anzahl erzielter Tore in den direkten Begegnungen;

d) Beenden zwei Mannschaften das Miniturnier mit derselben Anzahl
Punkte, der gleichen Tordifferenz und der gleichen Anzahl Tore, wird der
Sieger des Spiels zwischen den beiden betreffenden Mannschaften zur
besser platzierten Mannschaft erklart. Fihrt dieses Vorgehen keine
Entscheidung herbei, gelten die Kriterien e) bis f);

e) Ergebnisse aus allen Gruppenspielen dieses Miniturniers:

1. bessere Tordifferenz;

2. gréssere Anzahl erzielter Tore;
f) Losentscheid.
Treffen die zwei Mannschaften mit derselben Anzahl Punkte, der gleichen
Tordifferenz und der gleichen Anzahl Tore im letzten Gruppenspiel
aufeinander, und endet dieses Spiel unentschieden, wird die Platzierung der
beiden Mannschaften durch Schiisse von der Strafstossmarke ermittelt (vgl.

Artikel 15) und nicht durch die Kriterien a) bis f) von Absatz 6.09, sofern die
Ubrigen Mannschaften derselben Gruppe:

— weniger Punkte aufweisen, oder

— dieselbe Anzahl Punkte, aber eine schlechtere Tordifferenz haben oder

— dieselbe Anzahl Punkte und dieselbe Tordifferenz aufweisen, aber eine
geringere Anzahl Tore erzielt haben.



6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

Losentscheid

Muss der Gruppensieger nach Ende eines Miniturniers durch Losentscheid
ermittelt werden, findet die Auslosung nach dem letzten Spiel im
Mannschaftshotel statt. Die Lose werden vom UEFA-Spieldelegierten und
den Delegationsleitern oder Vertretern der betroffenen Mannschaften
gezogen. Nach der Auslosung missen die Delegationsleiter oder
Mannschaftsvertreter ein Dokument unterzeichnen, um zu bestatigen, dass
sie das Ergebnis der Auslosung akzeptieren.

Ermittlung der besten Zweitplatzierten

Zur Ermittlung des besten zweitplatzierten Teams der sieben Miniturniere der
Qualifikationsrunde werden die folgenden Kriterien in dieser Reihenfolge
herangezogen:

a) hohere Punktzahl aus allen Gruppenspielen;
b)
c) grossere Anzahl erzielter Tore aus allen Gruppenspielen;
d)

grossere Tordifferenz aus allen Gruppenspielen;

bessere Platzierung in der Koeffizientenrangliste.
B. Endrunde

Die Endrunde wird in Form eines Turniers ausgetragen. Zwolf Mannschaften
nehmen daran teil. Neben dem automatisch qualifizierten Ausrichterverband
qualifizieren sich elf Mannschaften aus der Qualifikationsrunde.

Auf Empfehlung der Kommission fur Futsal und Beach Soccer hat das
Exekutivkomitee den Ungarischen Fussballverband (MLSZ) mit der
Organisation und Ausrichtung der Endrunde betraut.

Lokales Organisationskomitee

Der mit der Ausrichtung betraute Landesverband setzt ein Lokales
Organisationskomitee (LOK) ein. Das LOK hat die folgenden Aufgaben zu
erfiillen:
— der UEFA Austragungsorte und Hallen, in denen die Spiele stattfinden
sollen, vorschlagen;
— alle notwendigen Massnahmen fiir die Durchfiihrung der Spiele der
Endrunde treffen;
— die finanziellen Bestimmungen gemass Artikel 25 des vorliegenden
Reglements einhalten.

Gruppenbildung

Die UEFA-Administration fihrt im Land des Ausrichterverbandes eine
Auslosung durch, um die zwolf Endrundenteilnehmer in vier Dreiergruppen
einzuteilen.



6.17

6.18

6.19

Die vier Gruppen werden wie folgt gebildet:
Gruppe A: Mannschaften A1, A2, A3
Gruppe B: Mannschaften B1, B2, B3
Gruppe C: Mannschaften C1, C2, C3
Gruppe D: Mannschaften D1, D2, D3

Setzsystem

Fir die Auslosung der Endrunde werden die Mannschaften wie folgt gesetzt:
der Ausrichterverband, der amtierende Europameister, sofern qualifiziert,
sowie die zwei (oder drei, falls sich der amtierende Europameister nicht
qualifiziert) Mannschaften mit dem besten Koeffizienten (vgl. Anhang Ill) sind
in einer der vier Gruppen an Position 1 gesetzt. Die vier Mannschaften mit
den nachstbesten Koeffizienten werden einer der vier Gruppen zugelost und
dort an Position 2 gesetzt. Die vier Mannschaften mit den niedrigsten
Koeffizienten werden einer der vier Gruppen zugelost und dort an Position 3
gesetzt.

Spielmodus

Jede Mannschaft spielt gegen jede andere Mannschaft ihrer Gruppe nach
dem Meisterschaftsmodus (ein Sieg ergibt drei Punkte, ein Unentschieden
einen Punkt und eine Niederlage null Punkte). Die Gruppenspiele werden
nach folgendem Schema ausgetragen. Das Tagesprogramm mit den
genauen Angaben zu den Spielorten und Anstosszeiten wird im
Einvernehmen mit der UEFA und dem Ausrichterverband bekannt gegeben.

Gruppen

Spieltag 1 Spieltag 2 Spieltag 3
Gruppe A A1 gegen A3 A3 gegen A2 A2 gegen A1
Gruppe B B1 gegen B3 B3 gegen B2 B2 gegen B1
Gruppe C C1 gegen C3 C3 gegen C2 C2 gegen C1
Gruppe D D1 gegen D3 D3 gegen D2 D2 gegen D1

Die ungarische Mannschaft gilt als Mannschaft A1. Die erstgenannte

Mannschaft gilt stets als Heimmannschaft.



6.21

6.22

6.23

c) Anzahl erzielter Tore in den direkten Begegnungen;

d) beenden zwei Mannschaften die Gruppe mit derselben Anzahl Punkte,
der gleichen Tordifferenz und der gleichen Anzahl Tore, wird der Sieger
des Spiels zwischen den beiden betreffenden Mannschaften zur besser
platzierten Mannschaft erklart.

Fihrt dieses Verfahren keine Entscheidung herbei, werden die Kriterien e)
bis g) in dieser Reihenfolge angewendet:

e) Ergebnisse aus allen Gruppenspielen:

1. bessere Tordifferenz;

2. gréssere Anzahl erzielter Tore;
f) Fairplay-Platzierung der betroffenen Mannschaften (nur Endrunde);
g) Losentscheid.

Treffen zwei Mannschaften mit derselben Anzahl Punkte, der gleichen

Tordifferenz und der gleichen Anzahl Tore im letzten Gruppenspiel

aufeinander, und endet dieses Spiel nach Ablauf der reguldren Spielzeit

unentschieden, wird die Platzierung der beiden Mannschaften durch Schiisse

von der Strafstossmarke ermittelt (vgl. Artikel 15) und nicht durch die

Kriterien a) bis g) von Absatz 6.20, sofern die Ubrigen Mannschaften dieser

Gruppe:

— mehr oder weniger Punkte aufweisen, oder

— dieselbe Anzahl Punkte, aber eine bessere oder schlechtere Tordifferenz
haben, oder

— dieselbe Anzahl Punkte und dieselbe Tordifferenz aufweisen, aber eine
grossere oder geringere Anzahl Tore erzielt haben.

Viertelfinale

Die erst- und zweitplatzierten Mannschaften jeder Gruppe tragen die
Viertelfinalbegegnungen wie folgt aus:

1. Viertelfinale: Sieger Gruppe A gegen Zweitplatzierten Gruppe B
2. Viertelfinale: Zweitplatzierter Gruppe A gegen Sieger Gruppe B
3. Viertelfinale: Sieger Gruppe C gegen Zweitplatzierten Gruppe D
4. Viertelfinale: Zweitplatzierter Gruppe C gegen Sieger Gruppe D

Halbfinale

Die Sieger der Viertelfinalbegegnungen bestreiten die Halbfinalbegegnungen
wie folgt:

1. Halbfinale: Sieger Viertelfinale 1 gegen Sieger Viertelfinale 3
2. Halbfinale: Sieger Viertelfinale 2 gegen Sieger Viertelfinale 4
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Endspiel und Spiel um den dritten Platz
Die Sieger der Halbfinalbegegnungen tragen das Endspiel wie folgt aus:
Sieger Halbfinale 1 gegen Sieger Halbfinale 2

Die unterlegenen Mannschaften der Halbfinalbegegnungen bestreiten das
Spiel um den dritten Platz wie folgt:

Unterlegene Mannschaft Halbfinale 1 gegen unterlegene Mannschaft
Halbfinale 2.

Artikel 7
Unentschieden am Ende eines Halbfinalspiels, des Spiels um den
dritten Platz oder des Endspiels

Steht ein Halbfinalspiel oder das Spiel um den dritten Platz nach Ablauf der
reguldren Spielzeit unentschieden, wird keine Verlangerung gespielt. Der
Sieger wird durch Schiisse von der Strafstossmarke ermittelt (vgl. Artikel 15).

Steht das Endspiel nach Ablauf der reguldren Spielzeit unentschieden, wird
eine Verlangerung von zweimal 5 Minuten effektiver Spielzeit gespielt. Ist
auch nach der Verlangerung noch keine Entscheidung gefallen, wird der
Sieger durch Schiisse von der Strafstossmarke ermittelt (vgl. Artikel 15).

Vil Spiel-Administration

Artikel 8
A. Qualifikationsphase
Spieldaten

Sofern die Mannschaften einer Gruppe nichts anderes vereinbaren, werden
die Spiele der Vorrunde an den folgenden Daten ausgetragen, die fur die
Vorrunde der UEFA-Futsal-Europameisterschaft 2009/10 vorgesehen sind:

14.-22. Februar 2009

Die Spiele der Qualifikationsrunde sind an den folgenden, festgelegten
Spieldaten auszutragen, wobei flr die Spiele, die am jeweils letzten Spieltag
der sieben Miniturniere stattfinden, unter Zustimmung aller sieben
Ausrichterverbande die gleichen Anstosszeiten festzusetzen sind.

19.-22. Méarz 2009

Wenn die Landesverbande sich darauf einigen, Spiele der Vorrunde an
anderen als den vorgesehenen Daten auszutragen, so haben diese bis
22. Februar 2009 stattzufinden.

Bekanntgabe des Ausrichterverbands

Fir die Qualifikationsphase missen die Landesverbande, die ein Miniturnier
ausrichten mochten, die UEFA-Administration auf dem Anmeldeformular
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innerhalb der festgesetzten Frist darlber informieren. Die UEFA-
Administration legt die Ausrichter der Miniturniere gemass den in Anhang |,
Punkt 1 festgehaltenen Grundsatzen fest.

Spielorte und Anstosszeiten

Die durch die Ausrichterverbadnde festgelegten Spielorte sind den Gegnern
und der UEFA-Administration bis 15. Dezember 2008 flr die Vorrunde und
bis 12. Januar 2009 fiir die Qualifikationsrunde bekannt zu geben. Bei der
Festsetzung des Spielortes muss der Ausrichterverband die Dauer der Reise
des Gastverbandes beriicksichtigen. Grundsatzlich darf der Spielort fiir ein
Qualifikationsspiel nicht weiter als zwei Bus-Fahrtstunden vom nachsten
internationalen Flughafen entfernt sein. Die Mannschaften missen
mindestens einen Tag vor Beginn des Miniturniers am Spielort eintreffen.

Ohne Sondergenehmigung der UEFA-Administration ist es den Verbanden
nicht gestattet, Spiele vor 10.00 Uhr morgens und nach 22.00 Uhr abends
(Ortszeit) anzusetzen.

Ankunft der Mannschaften

Die Mannschaften sollten einen Tag vor ihrem ersten Spiel am Spielort
eintreffen. Mannschaften, die mehr als eine Nacht vor ihrem ersten Spiel
anreisen, tragen die dadurch anfallenden Kosten selbst.

Abreise der Mannschaften

Die Mannschaften sollten am Tag nach ihrem letzten Spiel abreisen.
Mannschaften, die spater abreisen, tragen die dadurch zusatzlich
anfallenden Kosten selbst.

B. Endrunde
Die Endrunde wird vom 18. bis 30. Januar 2010 ausgetragen.

Die UEFA-Administration ist im Einvernehmen mit dem LOK fir die
Erstellung des Spielplans der Endrunde sowie fir die Festsetzung der
Spielorte und Anstosszeiten zustandig.

Ankunft der Mannschaften

Die Mannschaften sollten zwei Tage vor Turnierbeginn am Spielort
eintreffen. Mannschaften, die mehr als zwei Tage vor Turnierbeginn
anreisen, tragen die dadurch anfallenden Kosten selbst.

Abreise der Mannschaften

Die Mannschaften sollten am Tag nach ihrem Ausscheiden — oder einen Tag
nach Turnierende fiir die Halbfinalisten — abreisen. Mannschaften, die spater
abreisen, tragen die dadurch zusatzlich anfallenden Kosten selbst.

11
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VIl  Weigerung zu spielen, Absage eines Spiels, Spielabbruch und
ahnliche Falle

Artikel 9
Weigerung zu spielen und ahnliche Falle

Weigert sich ein Verband zu spielen oder kann ein Spiel aus Verschulden
eines Verbands nicht oder nicht vollstandig ausgetragen werden, entscheidet
die Kontroll- und Disziplinarkammer uber die Angelegenheit.

Die Kontroll- und Disziplinarkammer kann das Ergebnis bei Spielabbruch als
Endresultat werten, wenn das Ergebnis flr die Mannschaft jenes Verbandes
nachteilig war, der den Spielabbruch zu verschulden hat.

Wird ein Verband wahrend des Qualifikationswettbewerbs oder der Endrunde
aus dem Wettbewerb ausgeschlossen, werden die Resultate und Punkte aus
allen Spielen der betreffenden Mannschaft fir ungliltig erklart und die Spiele
forfait gewertet.

Wenn ein fiir die Endrunde qualifizierter Verband an dieser nicht antritt, kann
die UEFA-Administration ihn ersetzen und bestimmt gegebenenfalls den
Verband, der an seine Stelle tritt, wobei sie den sportlichen Leistungen der
im laufenden Wettbewerb ausgeschiedenen Verbande Rechnung tragt.

Ein Verband, der sich zu spielen weigert oder dafiir verantwortlich ist, dass
ein Spiel nicht oder nicht vollstdndig ausgetragen werden kann, verliert
jeglichen Anspruch auf Zahlungen seitens der UEFA.

Die UEFA-Administration kann auf begriindeten und belegten Antrag des
betroffenen Verbandes Schadenersatz fir Einnahmeausfall zusprechen.

Artikel 10
Absage eines Miniturniers oder eines Spiels der Endrunde

Wenn der Ausrichterverband ein Miniturnier oder ein Spiel der Endrunde aus
Grinden hoherer Gewalt absagen muss, ist er verpflichtet, die
Gastmannschaften, die Schiedsrichter und die offiziellen Delegierten vor
ihrer Abreise davon zu unterrichten. Andernfalls muss der Ausrichterverband
deren Reise- und Aufenthaltskosten ibernehmen. Die UEFA-Administration
ist gleichzeitig zu informieren. Die UEFA-Administration legt einen neuen
Termin fur das betreffende Miniturnier bzw. Spiel der Endrunde fest.

Unbespielbarkeit der Spielfelder

Ergeben sich nach Antritt der Reise der Gastmannschaften Zweifel Uber die
Bespielbarkeit des Spielfeldes, entscheidet der Schiedsrichter auf dem
Spielfeld, ob gespielt werden kann oder nicht.

Erklart der Schiedsrichter, dass das Spielfeld unbespielbar ist, ist das Spiel
grundsatzlich am folgenden Tag neu anzusetzen. Neuansetzungen
unterstehen der vorherigen Genehmigung der UEFA-Administration. Kann
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das Spiel auch dann nicht stattfinden, legt die UEFA-Administration einen
neuen Termin flr das betreffende Spiel bzw. Miniturnier fest. Dieser
Entscheid ist endgiiltig. Kann ein Spiel oder ein ganzes Miniturnier nicht
stattfinden, werden die Reise- und Aufenthaltskosten der Gastmannschaften
sowie die Kosten fiir die Durchfihrung von den betroffenen Verbanden zu
gleichen Teilen getragen.

Spielabbruch

Wird ein Spiel aus Grinden hoherer Gewalt vor Ablauf der regularen
Spielzeit oder wahrend einer etwaigen Verlangerung abgebrochen, ist ein
Wiederholungsspiel grundsatzlich am folgenden Tag neu anzusetzen.
Neuansetzungen unterstehen der vorherigen Genehmigung der UEFA-
Administration. Das Spiel kann jedoch auch an einem anderen von der
UEFA-Administration festgelegten Datum durchgefihrt werden, das nach
Rucksprache mit den betreffenden Verbdnden bis zwei Stunden nach der
Entscheidung des Schiedsrichters, das Spiel abzubrechen, bestimmt werden
muss. Bei Streitigkeiten legt die UEFA-Administration Datum und Anstosszeit
fest. Dieser Entscheid ist endglltig.

Hohere Gewalt

Kann ein Spiel aus Griinden héherer Gewalt nicht beginnen oder wird es vor
Ablauf der reguldren Spielzeit oder wahrend einer etwaigen Verlangerung
abgebrochen, ist grundsatzlich ein Wiederholungsspiel an einem von der
UEFA-Administration festgelegten neuen Datum anzusetzen. Dieser
Entscheid ist endguiltig.

Kosten

Kann ein Spiel oder ein ganzes Miniturnier nach der Ankunft der
Mannschaften nicht beginnen oder wird es abgebrochen, werden die Reise-
und Aufenthaltskosten der Gastmannschaften sowie die Kosten fur die
Durchfihrung von den betroffenen Verbanden zu gleichen Teilen getragen.

IX Hallen und Spielorganisation

Artikel 11
Zustand der Hallen

Sowohl die Spielfelder als auch die Einrichtungen der Hallen missen in
gutem Zustand sein und vollstindig den FIFA-Futsal-Spielregeln
entsprechen, und die Hallen missen die Sicherheitsvorschriften der
zustandigen offentlichen Behorden erfiillen.

Das Benutzen von provisorischen Triblinen ist fir die Spiele dieses
Wettbewerbs untersagt.

Im Interesse der Sicherheit der Spieler und Schiedsrichter haben die
Ausrichterverbande einen Spielfeldzugang bereitzustellen, der diesen

13
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Personen ein ungehindertes und geschiitztes Betreten und Verlassen des
Spielfeldes erlaubt.

Ausweichhallen

Ist die UEFA-Administration zu einem beliebigen Zeitpunkt der Saison der
Ansicht, dass ein Spielort aus irgendeinem Grund flr die Durchfiihrung eines
Spiels ungeeignet ist, kann die UEFA mit dem Ausrichterverband
Rucksprache halten und diese bitten, eine Ausweichhalle vorzuschlagen, die
den Anforderungen der UEFA genugt. Kann der Verband innerhalb der durch
die UEFA-Administration gesetzten Frist keine geeignete Ausweichhalle
vorschlagen, bestimmt die UEFA eine neutrale Ausweichhalle und trifft die
fur die Durchfiihrung des Spiels notwendigen Vorkehrungen in Absprache mit
dem zusténdigen Verband und den lokalen Behérden. In beiden Fallen
gehen die Kosten fir die Durchfihrung des Spiels zu Lasten des
Ausrichterverbandes. Die UEFA-Administration entscheidet zu gegebener
Zeit endgliltig Giber den Spielort.

Hallen- und Sicherheitszertifikat

Die am Wettbewerb teilnehmenden Verbande missen sicherstellen, dass
periodische Sicherheitskontrollen der benutzten Hallen durchgefiihrt werden.

Jeder Verband ist daflir verantwortlich,

a) alle betroffenen Hallen zu inspizieren und Hallenzertifikate auszustellen
und an die UEFA-Administration zu Ubermitteln, die bestatigt, dass die
Hallen die in Anhang Il aufgefiihrten Kriterien erfillen;

b) der UEFA-Administration eine Kopie des von der zustandigen offentlichen
Behorde ausgestellten Zertifikats zukommen zu lassen, das bestatigt,
dass die Hallen, in denen Spiele stattfinden sollen, sowie deren
Einrichtungen  (Zuschauerkapazitat, = Notbeleuchtung,  Erste-Hilfe-
Einrichtungen, Schutzmassnahmen gegen das Eindringen von
Zuschauern auf das Spielfeld usw.) sorgféltig inspiziert wurden und allen
Sicherheitsbestimmungen des geltenden nationalen Rechts entsprechen.

Die Zertifikate sind bis spatestens 30 Tage vor dem Spiel der UEFA-
Administration zu unterbreiten. Sie dirfen darf nicht mehr als ein Jahr vor
dem Tag, an dem das Spiel in der betreffenden Halle ausgetragen wird,
ausgestellt worden sein.

Grossbildschirme

Die Ergebnisse von anderen Spielen kénnen wahrend des Spiels auf der
Anzeigetafel und/oder auf dem Grossbildschirm gezeigt werden.
Simultanibertragungen und Wiederholungen sind ausschliesslich fir
Pressemonitore und Closed-Circuit-Anlagen erlaubt. Eine zeitversetzte
Ubertragung des entsprechenden Spiels auf dem Grossbildschirm in der
Halle ist erlaubt, vorausgesetzt, dass der Ausrichterverband alle nétigen
Bewilligungen Dritter fiir die Ausstrahlung solchen Filmmaterials erhalt,
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einschliesslich der Erlaubnis des Host Broadcasters, der die internationalen
Live-Bilder des Spiels produziert, und der zustandigen lokalen Behdrden. Der
Ausrichterverband darf zudem solches Filmmaterial wahrend des Spiels
und/oder wahrend der Halbzeitpause und (gegebenenfalls) der Pause vor
der Verlangerung auf dem Grossbildschirm Ubertragen, sofern es keine
Bilder enthalt, die:

a) einen Einfluss oder Auswirkungen auf das Spiel haben koénnen;

b) insofern als problematisch angesehen werden konnen, als sie das
Potenzial haben, Zuschauerausschreitungen jeglicher Art zu
verursachen;

c) Zuschauerausschreitungen, zivilen Ungehorsam, beleidigendes und/oder
Werbematerial, das sich in der Zuschauermenge oder auf dem Spielfeld
befindet, zeigen;

d) dazu geeignet sein konnten, den Ruf, die Stellung oder die Autoritat eines
Spielers, Schiedsrichters, Offiziellen und/oder eines Dritten in der Halle in
Frage zu stellen, zu unterminieren oder zu beschadigen (dazu gehdren
auch zeitversetzt ausgestrahlte Bilder, die darauf abzielen, direkt oder
indirekt auf eine Abseitssituation, ein Foul, einen mdglichen
Schiedsrichterfehler oder anderes Verhalten, das gegen den Fairplay-
Geist verstosst, hinzuweisen).

Die UEFA und der Ausrichterverband einigen sich auf die allgemeinen
Bedingungen im Zusammenhang mit Informationen auf der Anzeigetafel und
Ubertragungen auf dem Grossbildschirm wahrend der Endrunde.

Elektronische Anzeigetafel

Jede Halle muss mit einer Anzeigetafel ausgestattet sein, um den
Zuschauern, Spielern und Offiziellen genaue Informationen liefern zu kénnen
betreffend:

— die Namen beider Mannschaften;

— die in der jeweiligen Halbzeit verbleibende Zeit, wobei die Minuten und
Sekunden rickwarts gezahlt werden von 20:00 bis 0:00;

— die verbleibende Strafzeit fir zwei Spieler pro Mannschaft, die rickwarts
gezahlt wird von 2:00 bis 0:00;

— den Spielstand;

— die Auszeiten, die rickwarts gezahlt werden von 1:00 bis 0:00;

— die Halbzeitpause, die rickwarts gezahlt wird von 15:00 bis 0:00;

— die Anzahl Fouls.

Beleuchtung

Die Spiele sind in Hallen auszutragen, deren Beleuchtungsanlage eine
Lichtleistung von 1200 Ev (lux) aufweist, damit optimale Bedingungen fr die
TV-Ubertragung gewahrleistet werden kénnen. Fir die Endrunde ist eine
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Lichtleistung von mindestens 1800 Ev (lux) erforderlich. Zusatzlich ist eine
Notbeleuchtung von mindestens 1000 Ev (lux) vorzusehen, die bei
Stromausfall garantiert, dass das Spiel zu Ende gespielt werden kann.

Balle

Die verwendeten Balle mussen den in den FIFA-Futsal-Spielregeln
festgelegten Anforderungen entsprechen.

Fir die Spiele und Trainingseinheiten der Qualifikationsphase stellt der
Ausrichterverband FIFA-konforme Balle zur Verfugung.

Bei der Endrunde stellt grundsatzlich die UEFA die Balle fir die Spiele und
Trainingseinheiten zur Verfigung.

Artikel 12
Spielorganisation

Bei allen Spielen des Wettbewerbs sind in der Halle die Flaggen der
beteiligten Mannschaften sowie die UEFA-, die FIFA- und die UEFA-
Respekt-Flagge zu hissen. Ausserdem sind die Nationalhymnen der beiden
beteiligten Mannschaften zu spielen.

Bei allen Spielen des Wettbewerbs sind die Spieler nach der Aufreihung der
beiden Mannschaften und nach dem Schlusspfiff aufgefordert, den Gegnern
und den Schiedsrichtern im Sinne des Fairplay die Hand zu schitteln.

Auf der Ersatzbank dirfen nur sechs Mannschaftsoffizielle, von denen einer
ein Mannschaftsarzt sein muss, und sieben Auswechselspieler Platz
nehmen, d.h. hochstens dreizehn Personen. Die Namen und Funktionen all
dieser Personen sind in das Spielblatt einzutragen. Gesperrte Spieler durfen
sich an Spieltagen nicht aufwarmen oder auf der Ersatzbank Platz nehmen.

Umfasst die Verbandsdelegation 14 Spieler, diirfen sich die beiden fiir ein
bestimmtes Spiel nicht auf dem Spielblatt eingetragenen Spieler mit der
Mannschaft aufwarmen, sofern sie nicht gesperrt sind, missen jedoch
wahrend des Spiels auf der Tribune Platz nehmen.

Wahrend der Spiele ist das Rauchen untersagt.

Eine angemessene Anzahl Ordnungs- und Polizeikrafte muss prasent sein,
um Ordnung und Sicherheit in der Halle zu gewahrleisten.

Der Ausrichterverband hat bei Spielen einen angemessenen Sanitatsdienst
sicherzustellen. Dazu gehdren eine Bahre und genligend Bahrentréger, ein
Krankenwagen und medizinisches Personal vor Ort. Die Bahre muss in der
Nahe des Spielfeldes deponiert werden.

Zwischen der Tribline und den Seitenlinien oder der Grundlinie dirfen sich
keine Zuschauer aufhalten.

Fir die Gastverbande ist eine durch eine gegenseitige Vereinbarung
festgesetzte angemessene Anzahl Frei- und Kaufkarten zu reservieren.
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Den offiziellen Vertretern der UEFA sowie mindestens drei Vertretern des
Gastverbandes sind Platze erster Kategorie im VIP-Bereich zur Verfiigung zu
stellen.

Die Mannschaften durfen am Tag vor dem Spiel in der Halle trainieren, in der
das Spiel stattfinden wird. Der Gastverband einigt sich mit dem
Ausrichterverband auf die Lange der Trainingseinheit (mindestens 60
Minuten). Zusatzlich darf der Gastverband Trainingseinheiten unter
Ausschluss der Offentlichkeit durchfiihren, und zwar an einem anderen mit
dem Ausrichterverein vereinbarten Trainingsort, aber nicht in der Halle, in der
das Spiel stattfinden wird. Bei der Endrunde entscheidet die UEFA endgiiltig
Uber die Dauer der Trainingseinheiten.

X Medienangelegenheiten

Artikel 13

Jeder Verband hat der UEFA vor Beginn der Spielzeit Statistiken und Fotos
zu den einzelnen Spielern und zum Trainer sowie geschichtliche
Informationen zur Halle und ein Foto derselben zu liefern, sowie auf Anfrage
weitere Daten flr Werbezwecke zur Verfigung zu stellen.

Pressekonferenzen

In allen Wettbewerbsphasen missen die Mannschaften am Vortag des
Spiels eine Pressekonferenz abhalten. Diese missen zeitlich so angesetzt
sein, dass Medienvertreter an allen Konferenzen teilnehmen koénnen und
dass der in den betreffenden L&ndern geltende Redaktionsschluss
eingehalten werden kann. Bei jeder Pressekonferenz missen mindestens
der Cheftrainer der Mannschaft und ein Spieler (vorzugsweise zwei Spieler)
anwesend sein. Sofern der Gastverband zuvor keine anderen Vorkehrungen
getroffen hat, hat der Ausrichterverband einen ausgebildeten Dolmetscher
sowie die notwendigen technischen Einrichtungen zur Verfiigung zu stellen.

Trainingseinheiten

Vereinbaren die Mannschaften, in der Qualifikationsphase offizielle
Trainingseinheiten in der Halle durchzufiihren, sollten diese grundséatzlich
den Medien zuganglich sein. Wiinscht der Trainer, dass die Trainingseinheit
unter Ausschluss der Medien durchgefiihrt wird, muss er den Medien
trotzdem wahrend mindestens 15 Minuten Einlass gewahren.

In der Endrunde wird den einheimischen und auslandischen Medien zu den
ersten 15 Minuten der Trainingseinheit jeder Mannschaft Einlass gewahrt.

Interviews

Auf dem Spielfeld und in dessen unmittelbarer Nahe sind Interviews vor,
wahrend und nach dem Spiel verboten. Unter folgenden Bedingungen
kénnen allerdings ,Ankunfts-“, ,Halbzeit-“, ,Flash-“ und ,Super-Flash-
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Interviews" gefuhrt werden: Ankunfts-Interviews mit Trainern und Spielern
sind in der Halle an einer bezeichneten Stelle, an der eine fest installierte
Kamera angebracht werden kann, erlaubt. Wahrend der Halbzeitpause kann
ein Interview (an den Flash- oder Super-Flash-Interview-Platzen) nur in der
bezeichneten Zone gefiihrt werden (Halbzeitinterview). Die Verbande sind
dazu verpflichtet, einen der auf der Liste aufgefiihrten offiziellen
Mannschaftsvertreter daflir zur Verfiigung zu stellen. Super-Flash-Interviews
kénnen nach dem Spiel an einer bezeichneten Stelle am Spielfeldrand
zwischen dem Spielfeld und dem Spielertunnel gefiihrt werden. Flash-
Interviews finden nach dem Spiel in einer Zone zwischen dem Spielfeld und
den Umkleidekabinen statt. Fiir Interviews nach dem Spiel missen beide
Mannschaften mindestens ihren Trainer und zwei Schllisselspieler, d.h.
Spieler, die einen entscheidenden Einfluss auf das Spielergebnis hatten, zur
Verfliigung stellen. Alle Interview-Standorte miissen vom Ausrichterverband
oder im Falle der Endrunde vom UEFA-Medienverantwortlichen bezeichnet
werden. Spieler dirfen wahrend der Halbzeitpause nicht interviewt werden.

Pressekonferenz nach dem Spiel

Die Pressekonferenz nach dem Spiel muss spatestens 15 Minuten nach dem
Schlusspfiff beginnen, es sei denn, der Spielplan lasst dies nicht zu. In
diesem Fall sollte die Pressekonferenz am Ende des Spieltages abgehalten
werden. Der Ausrichterverband ist fur die noétige Infrastruktur
(Dolmetschanlage und technische Einrichtungen) zustandig. Beide Verbande
sind verpflichtet, ihren Trainer sowie einen oder zwei Spieler fir diese
Pressekonferenz zur Verfugung zu stellen.

Gemischte Zone

Nach dem Spiel wird fir die Medien eine ,Gemischte Zone“ zwischen den
Umkleidekabinen und den Mannschaftsbussen bezeichnet, die nur Trainern,
Spielern und Medienvertretern zugénglich sein darf und den Reportern eine
zusatzliche Gelegenheit fir Interviews bietet. Die Gemischte Zone ist in drei
Bereiche aufzuteilen: einen fir ENG-Crews, einen fir Radioreporter und
einen fur die Vertreter der schreibenden Presse. Wahrend der Endrunde
konnen fiir Rechteinhaber separate Gemischte Zonen eingerichtet werden.
Der Ausrichterverband hat sicherzustellen, dass die Spieler und Trainer die
Gemischte Zone sicher passieren kénnen. Die Spieler beider Mannschaften
sind verpflichtet, die Gemischte Zone zu passieren. Sie sind jedoch nicht
verpflichtet, Interviews zu geben, wenn sie dies nicht wollen.

Umkleidekabinen

Der Zutritt zu den Mannschaftsumkleidekabinen ist Medienvertretern vor,
wahrend und nach dem Spiel verboten. Die einzige Ausnahme ist, dass eine
Kamera des Host Broadcasters mit der vorherigen schriftlichen
Genehmigung der betreffenden Mannschaft die Umkleidekabine betreten
kann, um die Trikots und die Ausristung der Spieler zusammen mit einem
kurzen Kommentar des Chefreporters oder -moderators des Host
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Broadcasters zu filmen. Das Filmen muss auf jeden Fall vor der Ankunft der
Spieler, idealerweise rund zwei Stunden vor Spielbeginn, abgeschlossen
sein.

Spielfeld und Spielfeldabgrenzungen

Vertreter der schreibenden Presse und des Radios dirfen nicht im
Spielfeldbereich oder zwischen dem Spielfeld und den Zuschauertriblinen
tatig sein.

Als Medienvertreter durfen nur Pressefotografen, TV-Kameraleute und das
zur Bedienung einer elektronischen Kamera des Host Broadcasters
erforderliche Personal in beschrankter Zahl — und mit entsprechenden
Sonderausweisen legitimiert — den Bereich zwischen dem Spielfeld und den
Zuschauertriblinen betreten und dort an den ihnen zugewiesenen Platzen
tatig sein.

Akkreditierungseinschrankungen

Sofern von der UEFA keine schriftiche Bewilligung vorliegt, ist es
strengstens  untersagt, Ton, Bild und/oder Hallen- und/oder
Spielbeschreibungen (sowie Ergebnisse und/oder Spielstatistiken) vor,
wahrend oder nach dem Spiel fir kommerzielle Zwecke ausser fir
redaktionelle Zwecke, die durch den Akkreditierungspass bewilligt wurden,
aufzuzeichnen und/oder zu Ubermitteln.

Internet

Verbande haben Akkreditierungsanfragen von Websites unter der Bedingung
anzunehmen, dass die betreffenden Reporter nicht live in Bild und/oder Ton
Uber das Spiel berichten (diese Einschrankung schliesst Pressekonferenzen
und die Gemischte Zone ein). Die Internet-Journalisten durfen nur in
Textform Uber das Spiel berichten. Sofern auf der Pressetribline genligend
Platze zur Verfigung stehen, sind sie als Vertreter der schreibenden Presse
zu akkreditieren; damit ist ihnen auch Zugang zur Pressekonferenz nach
dem Spiel und zur Gemischten Zone zu gewahren. Fotos von offiziell
akkreditierten Fotografen durfen auf Websites publiziert werden, sofern es
sich um Standfotos und nicht um Filmaufzeichnungen oder Quasi-Videos
handelt. Werden die Fotos im offentlich zuganglichen Internet publiziert,
missen sie zahlenmassig auf maximal zehn pro Halbzeit der reguldren
Spielzeit beschrankt sein. Im Falle einer Verlangerung sind pro Halbzeit finf
Fotos erlaubt. Zwischen der Publikation der einzelnen Fotos auf einer
Website muss mindestens eine Minute vergehen.

Fotografen

Unter der Voraussetzung, dass das Schutznetz die Sicht nicht behindert, darf
eine beschrankte Anzahl Fotografen in den festgelegten Bereichen hinter
den Werbebanden oder der Grundlinie zwischen den Toren und den Ecken
arbeiten. In Ausnahmefallen kann der Pressechef des Ausrichterverbands
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den Fotografen erlauben, in anderen Bereichen zu arbeiten (wéhrend der
Endrunde ist der Spielortverantwortliche/Medienverantwortliche der UEFA
dafir zustandig). Die Fotografen dirfen die Seite nur wahrend der
Halbzeitpause wechseln und gegebenenfalls in der Pause vor Beginn der
Verlangerung. Zur Pressekonferenz nach dem Spiel sind die Fotografen
vorbehaltlich etwaiger Einschrankungen aus Platzgrinden zugelassen.

Jeder Fotograf hat vor dem Spiel den Erhalt des Bibs (Uberziehhemd) mit
seiner Unterschrift zu bestatigen und es vor dem Verlassen der Halle wieder
zurickzugeben. Das Bib muss stédndig getragen werden, und die Nummer
auf der Ruckseite muss jederzeit gut sichtbar sein.

Der Ausrichterverband ist fir die Herstellung der Fotografen-Bibs (sowie der
Bibs der Broadcaster- und ENG-Crews) fir Miniturniere verantwortlich. Fir
die Endrunde gibt die UEFA spezielle Bibs heraus. In beiden Fallen stellt der
Ausrichterverband ausreichend Personal bereit, um die Bibs vor dem Spiel
zu verteilen und wieder einzusammeln, sobald die Fotografen, Broadcaster-
und ENG-Crews die Halle verlassen (wahrend oder nach dem Spiel).

Der Pressechef der Gastmannschaft hat dem Ausrichterverband bis
spatestens fliinf Tage vor dem Spiel eine vollstindige Liste der von
Fotografen gewlinschten Akkreditierungen zu tGbermitteln.

Xl Futsal-Spielregeln

Artikel 14
Alle Spiele sind gemass den geltenden FIFA-Futsal-Spielregeln auszutragen.
Spielerauswechslungen

Die maximale Anzahl Ersatzspieler pro Mannschaft betragt sieben. Die
Anzahl Auswechslungen wahrend des Spiels ist unbeschrankt.

Spielblatt

Vor dem Spiel erhélt jede Mannschaft ein Spielblatt, in dem die Nummern,
vollstandigen Namen, Geburtsdaten und gegebenenfalls die Trikotnamen der
12 Kaderspieler anzugeben sind. Zusatzlich sind die vollstandigen Namen
der Offiziellen einzutragen, die auf der Ersatzbank Platz nehmen. Das
Spielblatt ist sorgfaltig auszufillen (in Blockschrift) und vom jeweiligen
Spielfihrer und bevollmachtigten Mannschaftsoffiziellen zu unterzeichnen.
Die Ruckennummern der Spieler mussen mit den auf dem Spielblatt
angeflihrten  Nummern Ubereinstimmen. Die Torhuter und der
Mannschaftsfuhrer miissen als solche bezeichnet sein.

Beide Mannschaften haben das Spielblatt spatestens 60 Minuten vor
Spielbeginn beim Schiedsrichter einzureichen.
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Der Schiedsrichter kann die Vorlage der Spielerlizenz, des
Personalausweises oder des Reisepasses der auf dem Spielblatt
eingetragenen Spieler verlangen.

Wird das Spielblatt nicht rechtzeitig ausgefillt und eingereicht, wird der Fall
der Kontroll- und Disziplinarkammer unterbreitet.

Alle sieben auf dem Spielblatt aufgefuhrten Auswechselspieler durfen
eingesetzt werden.

Wenn eine der beiden Mannschaften weniger als drei Spieler zahlt, wird das
Spiel abgebrochen. Die Kontroll- und Disziplinarkammer entscheidet tber die
Folgen.

Ersetzen von Spielern auf dem Spielblatt

Nachdem die Spielblatter ausgefiillt und von beiden Mannschaften
unterzeichnet beim Schiedsrichter eingereicht wurden, das Spiel aber noch
nicht begonnen hat, gelten folgende Bestimmungen:

a) Ist ein Spieler, der auf dem Spielblatt als Spieler der Startformation
aufgeflhrt ist, aus unvorhergesehenen Griinden kérperlich nicht in der
Lage, zu beginnen, darf er nur durch einen der sieben auf dem
urspriinglichen Spielblatt aufgeflihrten Ersatzspieler ersetzt werden. Der
entsprechende Ersatzspieler darf dann durch einen nicht auf dem
urspriinglichen Spielblatt aufgeflihrten Spieler ersetzt werden, so dass
sich die Anzahl noch verfligbarer Ersatzspieler nicht reduziert.

b) Sind Spieler, die auf dem Spielblatt als Ersatzspieler aufgefiihrt sind, aus
unvorhergesehenen Griinden korperlich nicht in der Lage, eingesetzt zu
werden, dirfen sie durch einen nicht auf dem urspriinglichen Spielblatt
aufgeflihrten Spieler ersetzt werden.

c) Kann einer der auf dem Spielblatt als Torhiter aufgefiihrten Spieler aus
irgendwelchen Griinden nicht aufgestellt werden, darf er durch einen
anderen Torhiter ersetzt werden, der vorher nicht auf dem Spielblatt
aufgeflhrt war.

Halbzeitpause, Pause vor Verlangerung

Die Halbzeitpause dauert héchstens 15 Minuten. Geht ein Spiel in die
Verlangerung, wird zwischen dem Ende der regularen Spielzeit und dem
Beginn der Verlangerung eine fiinfminiitige Pause eingeraumt. In der Regel
und nach Ermessen des Schiedsrichters bleiben die Spieler wahrend der
funfminutigen Pause auf dem Spielfeld.

Artikel 15
Schiisse von der Strafstossmarke

Bei Spielen, in denen der Sieger durch Schiisse von der Strafstossmarke
ermittelt wird, gilt die in den FIFA-Futsal-Spielregein des IFAB festgelegte
Vorgehensweise.
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Der Schiedsrichter entscheidet, welches Tor verwendet wird:

— Er kann — aus Grinden der Sicherheit, des Spielfeldzustandes, der
Beleuchtung o. A. — ohne Miinzwurf selbst entscheiden, welches Tor
verwendet wird. In diesem Fall muss er seinen Entscheid, der endgliltig
ist, nicht begruinden.

— Wenn er der Meinung ist, dass beide Tore fir die Schisse verwendet
werden koénnen, entscheidet er in Anwesenheit der beiden
Mannschaftsfihrer, dass die Kopfseite der Miinze dem einen und die
Zahlseite dem anderen Tor entspricht. Anschliessend fiihrt er den
Minzwurf zur Bestimmung des zu verwendenden Tors aus.

Kann die Ausflihrung der Schiisse von der Strafstossmarke aus Griinden

hoherer Gewalt nicht beendet werden, entscheidet das Los; der

Schiedsrichter fiihrt die Auslosung in  Anwesenheit des UEFA-
Spieldelegierten und der beiden Spielfihrer durch.

Kann die Ausfliihrung der Schiisse von der Strafstossmarke aus Verschulden
einer Mannschaft nicht beendet werden, gelten die Absatze 9.01 bis 9.05 des
vorliegenden Reglements.

X1l Spielberechtigung

Artikel 16

Jeder Landesverband muss seine Nationalmannschaft aus Spielern
zusammensetzen, die Staatsangehdrige des betreffenden Landes sind und
die Vorschriften von Anhang 6 des FIFA-Reglements bezliglich Status und
Transfer von Spielern erflllen.

Identitatspriifung

Jeder Spieler, der am Wettbewerb teilnimmt, muss eine gliltige Spiellizenz
seines Landesverbandes und einen giiltigen Reisepass oder amtlichen
Personalausweises  (ldentitdtskarte) mit Foto und  vollstandiger
Geburtsangabe (Tag, Monat, Jahr) mit sich fihren. Ansonsten ist er fir den
Wettbewerb nicht spielberechtigt.

Nummern

Den Spielern sind fixe Nummern zwischen 1 und 20 zuzuweisen. Die
Rickennummern der Spieler missen mit den auf der offiziellen Spielerliste
aufgeflihrten Nummern Ubereinstimmen. Die Nummer 1 muss einem
Torhiter zugeteilt werden. Keine Nummer darf im Verlauf eines Miniturniers
mehr als einem Spieler zugeteilt werden.

Provisorische Liste der 20 Spieler fiir die Qualifikationsphase

Zwecks Voranmeldung muss jeder teilnehmende Landesverband der UEFA-
Administration anhand des offiziellen Formulars eine provisorische Liste von
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héchstens 20 Spielern unter Angabe von Name, Vorname, (gegebenenfalls)
Trikotname, Verein und Geburtsdatum jedes Spielers zusenden. Der Name
des Trainers muss ebenfalls auf der Liste aufgefiihrt sein. Diese Liste ist der
UEFA-Administration bis 12. Januar 2009, 12.00 Uhr (MEZ) fir die Vorrunde
und bis 13. Februar 2009, 12.00 Uhr (MEZ) fur die Qualifikationsrunde
einzureichen.

Anderungen der provisorischen Spielerliste sind erlaubt, bis die endgiiltige
Liste der 14 Spieler dem UEFA-Spieldelegierten libergeben wird (vgl. Absatz
16.07).

Endagiiltige Liste der 14 Spieler fiir die Qualifikationsphase

Vor Beginn eines Miniturniers lasst die UEFA-Administration allen
teilnehmenden Mannschaften ein offizielles Formular zukommen, das sie mit
dem Namen, Vornamen, (gegebenenfalls) Trikotnamen, Verein,
Geburtsdatum und der Nummer der 14 fiir das Miniturnier ausgewahlten
Spieler ergdnzen miissen.

Nur die 14 Spieler, die in der offiziellen Liste der 14 Spieler aufgefiihrt sind,
dirfen am Miniturnier teilnehmen. Wahrend des Miniturniers kdnnen keine
Spieler ersetzt werden, mit Ausnahme der Torhlter auf Vorweisen eines
Arztzeugnisses.

Diese endglltige 14er-Liste ist — zusammen mit den einzelnen Reisepassen
oder Identitatskarten der Spieler zur Uberprifung von Alter und Identitat —
einen Tag vor Beginn des Miniturniers den Vertretern der UEFA vorzulegen.
Zu diesem Zweck wird eine Sitzung mit den UEFA-Vertretern und den
Delegationsleitern der teilinehmenden Mannschaften durchgefihrt.

Pro Spiel kénnen nur 12 der 14 Spieler aufgeboten werden.
Provisorische Liste der 20 Spieler fiir die Endrunde

Jeder teilnehmende Landesverband muss der UEFA-Administration anhand
des offiziellen Formulars eine provisorische Liste mit maximal 20 Spielern
unter Angabe von Name, Vorname, Trikotname, Verein und Geburtsdatum
jedes Spielers zusenden. Diese Liste ist bis spatestens 7. Dezember 2009
bei der UEFA-Administration einzureichen. Nach Ablauf dieser Frist kbnnen
an der Liste keine Anderungen mehr vorgenommen werden. Die UEFA-
Administration wird nach Erhalt der Liste allen teilnehmenden Verbanden
sofort je eine Kopie zusenden.

Protest gegen Spielberechtigung

Proteste gegen die Spielberechtigung von Spielern, die auf der 20er-Liste
aufgefiihrt sind, miissen acht volle Tage vor dem ersten Spiel des Turniers
bei der UEFA-Administration eingereicht werden.
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Endgiiltige Liste der 14 Spieler fiir die Endrunde

Nur 14 der auf der provisorischen 20er-Liste aufgeflhrten Spieler sind
wéahrend der Endrunde spielberechtigt.

Vor Beginn der Endrunde I&sst die UEFA-Administration allen teilnehmenden
Mannschaften ein offizielles Formular zukommen, das sie mit dem Namen,
Vornamen, Trikotnamen, Verein, Geburtsdatum und der Nummer der 14 fir
die Endrunde ausgewahlten Spieler erganzen missen. Zusatzlich sind der
Name und Vorname des Cheftrainers sowie die Namen und Funktionen der
Offiziellen einzutragen, die auf der Ersatzbank Platz nehmen.

Diese endgliltige 14er-Liste muss den UEFA-Vertretern einen Tag vor dem
ersten Spiel der Mannschaft zusammen mit dem
Personalsausweis/Reisepass jedes Spielers zur Identitatskontrolle
Ubergeben werden. Zu diesem Zweck wird eine Sitzung mit den UEFA-
Vertretern und den Delegationsleitern der teilnehmenden Mannschaften
durchgefiihrt.

Bei schwerer Verletzung eines oder mehrerer der 14 Spieler auf der Liste vor
dem ersten Spiel der Mannschaft bei der Endrunde kann die UEFA-
Administration die Genehmigung zu seiner/ihrer Ersetzung erteilen, wobei
das Vorweisen einer arztlichen Bescheinigung Voraussetzung ist. Dasselbe
gilt fur Falle von hoherer Gewalt.

Die UEFA-Administration wird nach Erhalt der Liste allen teilnehmenden
Verbanden sofort je eine Kopie zusenden.

Anmeldung neuer Torhiiter

Stehen einem Verband wegen langwieriger Verletzung oder Krankheit nicht
mindestens zwei Torhiter aus seiner Spielerliste zur Verfliigung, darf er den
ausgefallenen Torhlter voribergehend ersetzen. Die Nachmeldung des
neuen TorhUters kann unter Vorbehalt von Absatz 16.19 zu einem beliebigen
Zeitpunkt des Wettbewerbs erfolgen. Der neue Torhiter muss in die offizielle
Spielerliste eingetragen werden. Der Landesverband muss der UEFA eine
arztliche Bescheinigung unterbreiten. Die UEFA kann eine weitere
medizinische Untersuchung des/der Torhiiter(s) auf Kosten des
Landesverbands anordnen, die von einem von der UEFA-Administration
ernannten medizinischen Experten durchgefihrt wird. Sobald der
urspriingliche Torhiter wieder einsatzfahig ist, kann er seinen angestammten
Platz wieder einnehmen. Die UEFA-Administration ist 24 Stunden vor dem
Spiel, in dem der Torhlter wieder eingesetzt werden soll, per offizielle
Spielerliste Giber den Wechsel zu informieren.

Verantwortung

Die Landesverbande sind fir die Einhaltung der genannten Bestimmungen
betreffend Spielberechtigung und Spielerliste verantwortlich.
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Die UEFA-Administration entscheidet Uber die Spielberechtigung. Bei
Streitigkeiten entscheidet die Kontroll- und Disziplinarkammer endgiiltig.

Xl Ausriistung

Artikel 17
UEFA-Ausriistungsreglement

Sofern das vorliegende Reglement nichts anderes vorsieht, findet das UEFA-
Ausriistungsreglement (Ausgabe 2008) wahrend des gesamten Wettbewerbs
fur alle in den Hallen genutzten Sportausriistungsgegenstande Anwendung.

Ersatzspielkleidung

Zusatzlich zur Hauptspielkleidung muss jede Mannschaft Uber eine
Ersatzspielkleidung (Hemd, Hose und Stutzen) verfiigen, die sich beziglich
Kontrast und Farben deutlich von der Hauptspielkleidung unterscheidet.
Diese Ersatzspielkleidung muss bei jedem Spiel zur Verfiigung stehen.

Fliegender Torhiiter

Ein Feldspieler, der den Torhlter ersetzt und als fliegender Torhiter
eingesetzt wird, tragt das genau gleiche Hemd wie der Torhiiter, jedoch mit
seiner eigenen Feldspieler-Nummer.

Wettbewerbsabzeichen

Die UEFA verteilt das Wettbewerbsabzeichen an die teilnehmenden
Verbande. Dieses Abzeichen ist in der freien Zone des rechten Hemdarmels
(aus der Sicht des Spielers) zwischen Schulteranfang und Ellbogen
anzubringen. Das Wettbewerbsabzeichen darf nicht flr andere Zwecke
verwendet werden, einschliesslich kommerzieller oder Werbeaktivitaten.

Verantwortung

Der UEFA-Spieldelegierte hat das Recht und die Pflicht, die Ausrtstung der
Mannschaften am Spielort zu prifen. Er kann die Ausriistung gegebenenfalls
nach dem Spiel der UEFA-Administration zur weiteren Uberpriifung
zusenden.

A. Qualifikationsphase
Genehmigungsverfahren

Die von den Verbanden verwendete Ausriistung unterliegt der Genehmigung
durch die UEFA-Administration. Die Verbande missen der UEFA-
Administration bis spatestens 15. Dezember 2008 fur die Vorrunde und die
Qualifikationsrunde je einen Satz der Hauptspielkleidung und der
Ersatzspielkleidung (Hemd, Hose, Stutzen) zusammen mit dem betreffenden
offiziellen Formular zur Genehmigung zusenden.
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Farben

Die Heimmannschaft sollte stets die offizielle Hauptspielkleidung tragen, die
der UEFA-Administration per Anmeldeformular mitgeteilt wurde. Einigen sich
die beiden betreffenden Verbande rechtzeitig auf eine andere Ldsung, sind
die Einzelheiten der Vereinbarung der UEFA-Administration schriftlich zu
unterbreiten. Koénnen sich die beiden Verbande nicht auf die von ihren
Mannschaften zu tragenden Farben einigen, entscheidet die UEFA-
Administration. Stellt der Schiedsrichter vor Ort fest, dass die Farben der
beiden Mannschaften nur schwer zu unterscheiden sind, entscheidet er in
Rucksprache mit dem UEFA-Spieldelegierten und/oder der UEFA-
Administration uber die Farben.

B. Endrunde
Genehmigungsverfahren

Die Verbande missen je einen Satz der Hauptspielkleidung, der
Ersatzspielkleidung und jeglicher zusatzlicher Ausristung (Hemd, Hose,
Stutzen) sowie das entsprechend ausgefiillte und unterzeichnete offizielle
Antragsformular der UEFA-Administration bis spatestens 30. Oktober 2009
zusenden.

Spielernamen
Spielernamen auf der Riickseite des Hemdes sind obligatorisch.
Farben

Die UEFA-Administration informiert schriftlich iber den Entscheid betreffend
die Farben fir die Spiele der Endrunde. Jede Mannschaft tragt grundsatzlich
ihre Hauptspielkleidung, die der UEFA-Administration per Anmeldeformular
mitgeteilt wurde. Falls die Farben der beiden Mannschaften nach Meinung
des Schiedsrichters oder der UEFA-Administration zu Verwechslungen
fihren konnten, missen sie geandert werden. Der Entscheid der UEFA-
Administration und des Schiedsrichters ist endgiiltig.

Werbefreie Ausriistungsgegenstande

Die wahrend der Endrunde getragenen Ausristungsgegenstidnde miissen
frei sein von jeglicher Sponsorenwerbung. Dies gilt insbesondere:

a) bei jeder in der Halle stattfindenden Veranstaltung von der Ankunft bis
zum Verlassen der Halle;

b) bei jeder von der UEFA-Administration als offiziell gewerteten
Trainingseinheit;

c) bei allen offiziellen UEFA-Pressekonferenzen.
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Uberziige zum Aufwirmen

Ersatzspieler missen die von der UEFA zur Verfiigung gestellten Uberziige
verwenden. Bei offiziellen Trainingseinheiten diirfen nur UEFA-Uberzige
verwendet werden.

XIV  Schiedsrichter

Artikel 18

Fir die Schiedsrichterteams, die flir diesen Wettbewerb bezeichnet werden,
gilt das Pflichtenheft fiir Schiedsrichter. Die Entscheide des
Schiedsrichterteams betreffend die Bezeichnung von Schiedsrichtern sind
endglltig.

Bezeichnung von Schiedsrichtern und Zeitnehmern fir die
Qualifikationsphase

Die Schiedsrichterkommission bezeichnet in Zusammenarbeit mit der UEFA-
Administration die Schiedsrichter fir jedes Spiel. Es koénnen nur
Schiedsrichter bezeichnet werden, deren Namen auf der offiziellen FIFA-
Futsal-Schiedsrichterliste aufgefiihrt sind. Die UEFA bezeichnet fir jedes
Spiel einen ersten Schiedsrichter, einen zweiten und einen dritten
Schiedsrichter. Der Ausrichterverband muss einen offiziellen Zeitnehmer
bezeichnen und die diesbezlglich anfallenden Kosten (z.B.
Tagesentschadigungen, Reisekosten, Unterkunft und Verpflegung)
Ubernehmen. Falls nétig kann der UEFA-Spieldelegierte jederzeit im Verlauf
des Wettbewerbs einen neutralen Schiedsrichter als Zeitnehmer einsetzen.

Bezeichnung von Schiedsrichtern und Zeithehmern fiir die Endrunde

Die Schiedsrichterkommission bezeichnet in Zusammenarbeit mit der UEFA-
Administration die Schiedsrichter fir die Spiele der Endrunde. Der
Ausrichterverband bezeichnet lokale Zeithnehmer und unterbreitet der UEFA-
Administration deren Namen zur Genehmigung.

Eintreffen der Schiedsrichter und Zeitnehmer in der
Qualifikationsphase

Die Schiedsrichter und die Zeithehmer haben sich einen Tag vor dem ersten
Spiel eines Miniturniers am Spielort einzufinden.

Wenn die Schiedsrichter am Abend vor Beginn des Miniturniers noch nicht
am Spielort eingetroffen sind, missen die UEFA-Administration und alle
Mannschaften umgehend davon in Kenntnis gesetzt werden. Die
Schiedsrichterkommission trifft in Zusammenarbeit mit der UEFA-
Administration entsprechende Massnahmen. Entscheidet die
Schiedsrichterkommission, den Schiedsrichter zu ersetzen, ist ihr Entscheid
endglltig. Nachtragliche Proteste gegen die Person oder die
Staatsangehorigkeit des Schiedsrichters sind ausgeschlossen.
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Krankheit, Verletzung

Wenn ein erster oder zweiter Schiedsrichter vor oder wahrend eines Spiels
durch Krankheit, Verletzung 0.A. an der Ausiibung seines Amtes gehindert
wird, tritt der dritte Schiedsrichter an seine Stelle. Die UEFA-Administration
entscheidet in Zusammenarbeit mit der Schiedsrichterkommission von Fall
zu Fall. Ein solcher Entscheid ist endgliltig.

Schiedsrichterbericht

Unmittelbar nach Spielende erstellt der Schiedsrichter den offiziellen Bericht,
unterzeichnet diesen und sendet ihn unter Beifligung der beiden Spielblatter
per Fax an die UEFA-Administration. Zuséatzlich sind die Originale innerhalb
von 24 Stunden nach Spielende per Post einzusenden. Der Schiedsrichter
muss stets eine Kopie seines Berichts und der beiden Spielblatter behalten.
Der Bericht enthdlt eine maoglichst eingehende Schilderung aller
Vorkommnisse vor, wahrend oder nach dem Spiel, wie:

a) Fehlverhalten von Spielern, das zu Verwarnung oder Feldverweis fiihrte;

b) unsportliches Verhalten von Offiziellen, Mitgliedern, Anhéngern sowie
aller Personen, die im Auftrag eines Landesverbandes beim Spiel eine
Funktion austben;

c) Zwischenfalle jeglicher Art.

Wahrend der Endrunde hat der Schiedsrichter seinen Bericht und die beiden
Spielblatter sofort nach dem Spiel einem offiziellen UEFA-Vertreter zu
Ubergeben.

Schiedsrichter-Begleitperson

Die  Schiedsrichter-Begleitperson — ein  offizieller Vertreter des
Ausrichterverbandes — betreut die Schiedsrichter wahrend ihres Aufenthalts
am Spielort.

XV Disziplinarrecht und —verfahren — Doping

Artikel 19
UEFA-Rechtspflegeordnung

Die Bestimmungen der UEFA-Rechtspflegeordnung gelten fir samtliche
disziplinarische Verfehlungen durch Verbande, Offizielle, Mitglieder oder
Personen, die im Auftrag eines Verbandes beim Spiel eine Funktion
ausliben, sofern das vorliegende Reglement nichts anderes bestimmt.
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Die teilnehmenden Spieler erklaren sich einverstanden, sich an folgende
verbindlichen Grundlagen zu halten: FIFA-Futsal-Spielregeln, UEFA-
Statuten, UEFA-Rechtspflegeordnung, UEFA-Dopingreglement, UEFA-
Ausriistungsreglement sowie das vorliegende Reglement. Sie miissen
insbesondere:

a) den Fairplay-Geist und das gewaltlose Handeln respektieren und sich
dementsprechend verhalten;

b) verhindern, dass sie die Integritdt von UEFA-Wettbewerben gefahrden
oder den Fussball in Verruf bringen;

c) verhindern, dass sie eine im UEFA-Dopingreglement enthaltene
Vorschrift verletzen.

Bei einer Forfait-Erklarung wird das Spiel mit 0:5 Toren gegen den Verband

gewertet, der den Verstoss begangen hat. Ist das vor Ort erzielte

Spielergebnis fir den fehlbaren Verband unglnstiger, verbleibt es bei
diesem.

Artikel 20
Gelbe und rote Karten in der Qualifikationsphase

Ein des Feldes verwiesener Spieler ist grundsatzlich fir das nachste UEFA-
Spiel in einem Nationalmannschaftswettbewerb gesperrt. Die Kontroll- und
Disziplinarkammer kann die Strafe verscharfen.

Nach zwei Verwarnungen in zwei Spielen sowie nach der vierten und jeder
weiteren Verwarnung ist ein Spieler automatisch fur das néachste
Wettbewerbsspiel gesperrt.

Einzelne Verwarnungen und unverbusste Sperren werden von der Vorrunde
in die Qualifikationsrunde Gbernommen.

Gelbe und rote Karten bei der Endrunde

Einzelne Verwarnungen verfallen nach Abschluss der Qualifikationsphase.
Nach Abschluss der Qualifikationsphase unverbiisste Gelbsperren werden in
die Endrunde des Wettbewerbs ibernommen.

Wird ein Spieler in mehreren Spielen verwarnt, wird er ab der zweiten
Verwarnung fir ein Spiel der Endrunde gesperrt.

Einzelne Verwarnungen und unverbisste Gelbsperren aus der Endrunde
verfallen mit Ende des Wettbewerbs.

Rotsperren werden immer in das nachste Spiel oder in den nachsten UEFA-
oder FIFA-Futsal-Wettbewerb fiir Nationalmannschaften ibernommen.
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Artikel 21
Protesterklarung

Protestberechtigt sind Mitgliedsverbande. Der Protestgegner und der
Disziplinarinspektor haben Parteistellung.

Proteste sind bei der Kontroll- und Disziplinarkammer innerhalb von 24
Stunden nach einem Spiel der Qualifikationsphase sowie innerhalb von 12
Stunden nach einem Spiel der Endrunde unter Angabe der Protestgriinde
schriftlich einzureichen.

Die Protestfrist ist nicht erstreckbar.
Die Protestgebihr von EUR 1 000 ist gleichzeitig einzuzahlen.
Artikel 22
Protestgriinde

Der Protest richtet sich gegen die Wertung eines Spielergebnisses. Er stutzt
sich auf die Spielberechtigung eines Spielers, auf einen entscheidenden
Regelverstoss des Schiedsrichters oder auf andere das Spiel beeinflussende
Vorfalle.

Der Protest wegen Irregularitat des Spielfeldes ist vor Spielbeginn durch den
verantwortlichen Offiziellen beim Schiedsrichter schriftlich einzureichen. Tritt
die Irregularitdt wahrend des Spiels auf, so informiert der Spielflihrer den
Schiedsrichter ohne Verzug mindlich und in Gegenwart des Spielfihrers der
gegnerischen Mannschaft.

Gegen Tatsachenentscheide des Schiedsrichters kann nicht protestiert
werden.

Gegen den Feldverweis nach zwei Verwarnungen oder gegen eine
Verwarnung ist der Protest nur zulassig, wenn sich der Schiedsrichter in der
Person des Spielers geirrt haben soll.

Artikel 23
Berufungen

Der Berufungssenat beurteilt angefochtene Entscheidungen der Kontroll- und
Disziplinarkammer. Massgebend ist die UEFA-Rechtspflegeordnung.

Artikel 24

Doping
Als Doping gilt der Verstoss gegen eine oder mehrere Antidoping-
Vorschriften gemass UEFA-Dopingreglement.

Doping ist verboten und wird bestraft. Bei Verstdssen gegen Antidoping-
Vorschriften leitet die UEFA gegen die Fehlbaren ein Disziplinarverfahren
gemass UEFA-Rechtspflegeordnung ein. Dies kann die Anordnung
provisorischer Massnahmen beinhalten.
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Die UEFA kann einen Spieler jederzeit einer Dopingkontrolle unterziehen.

Die Landesverbande stellen sicher, dass das Formular Anerkennung und
Einversténdnis (vgl. Anhang V) fiir jeden Minderjahrigen, der am Wettbewerb
teilnimmt, vor Wettbewerbsbeginn ausgefiillt und unterzeichnet wird. Die
Landesverbande miissen die Formulare aufbewahren und sie der UEFA auf
Anfrage vorlegen.

Die Landesverbande priifen in Ubereinstimmung mit ihren jeweiligen
nationalen Gesetzen, wer als minderjahrig gilt und welche Voraussetzungen
das Formular zu erflillen hat, damit es rechtlich verbindlich ist.

XVI  Finanzielle Bestimmungen

Artikel 25

Fir die Spiele dieses Wettbewerbs sind der UEFA keine Abgaben zu
entrichten.

Die von der UEFA Uberwiesenen Betrage verstehen sich als Bruttobetrage.
Folglich sind darin jegliche Steuern, Abzlige und Spesen inbegriffen.

Streitigkeiten betreffend Abrechnungen werden von der UEFA-Administration
beigelegt.

Bei samtlichen Spielen dieses Wettbewerbs hat der Ausrichterverband im
Namen der UEFA fir die Auslagen fiir Unterkunft und Verpflegung der
offiziellen UEFA-Vertreter (Schiedsrichter, UEFA-Spieldelegierter, UEFA-
Schiedsrichterbeobachter, gegebenenfalls Turnieradministrator usw.) sowie
fur die anfallenden Transportkosten innerhalb des eigenen Verbandsgebietes
aufzukommen. Die UEFA tragt die internationalen Reisespesen sowie die
Tagesentschadigungen dieser Offiziellen.

Der Ausrichterverband bezeichnet den Zeitnehmer und kommt fur die
diesbezuglichen Reisekosten und Tagesentschadigungen auf.

Die UEFA schreibt dem Ausrichterverband EUR 10 000 gut, um die
Aufwendungen fir Unterkunft und Verpflegung und lokalen Transport der
oben genannten offiziellen UEFA-Vertreter wahrend eines Miniturniers zu
decken.

A. Qualifikationsphase

Grundsatzlich behalt der Ausrichterverband seine Einnahmen fir sich und
tragt alle Organisationskosten.

Der Ausrichterverband tragt fiir die Gastmannschaften folgende Kosten:

a) Unterkunft und Verpflegung in einem Mittelklassehotel (westlicher 4-
Sterne-Standard) fiir maximal 21 Personen pro Delegation;

b) lokaler Transport;
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c) Wascheservice fiir die Spielausristung der teilnehmenden Mannschaften
und Schiedsrichter.

Die UEFA-Administration belastet jeden anreisenden Verband mit einem
Pauschalbetrag von CHF 10 000, der dem Ausrichter gutgeschrieben wird,
um alle Kosten im Zusammenhang mit der Durchfihrung des Miniturniers
gemass vorliegendem Reglement zu decken.

Die Gastverbande lbernehmen die internationalen Reisekosten zum und
vom Miniturnier selbst.

Gegebenenfalls gelten die Bestimmungen von Anhang |.

B. Endrunde
Die Gesamteinnahmen setzen sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
a) Einnahmen aus dem Kartenverkauf fiir alle Spiele;

b) Einnahmen aus der Verwertung der kommerziellen Rechte (vgl. Definition
in Artikel 26);

c) andere Einnahmen.

Das UEFA-Exekutivkomitee entscheidet Uber die Verteilung der
Gesamteinnahmen.

Die Zahl der pro Spiel abzugebenden Freikarten wird im Einvernehmen mit
der UEFA-Administration festgelegt.

Die UEFA Ubernimmt folgende Kosten:

a) Kosten fir Unterkunft und Verpflegung der zwolf teilnehmenden
Delegationen (hdchstens 21 Personen pro Delegation);

b) Die UEFA deckt die internationalen Reisekosten, die Aufenthaltskosten
(Unterkunft, Mahlzeiten und Ausfliige) sowie die Tagesentschadigungen
fur Schiedsrichter; die diesbeziiglichen Satze werden von der
Schiedsrichterkommission auf Vorschlag der UEFA-Administration
festgelegt.

Diese Verpflichtung beginnt zwei Tage vor Turnierbeginn und endet einen
Tag nach dem Ausscheiden einer Mannschaft oder einen Tag nach
Turnierende  fir  die Halbfinalisten. ~ Ausnahmen bilden alle
unvorhergesehenen Félle, die in Zusammenhang mit Transportproblemen
entstehen und die von der UEFA-Administration anerkannt werden.

Ausrichterverband
Der Ausrichterverband der Endrunde tragt folgende Ausgaben:
a) lokaler Transport (inkl. Abhol- und Empfangsservice);

b) offizielle Abendessen und weitere offizielle Veranstaltungen und
Ausfliige;

c) Unterkunft und Verpflegung der lokalen Organisatoren;
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d) Transportkosten und Tagesentschadigungen des lokalen Zeitnehmers;

e) Wascheservice fur die Spielbekleidung der teilnehmenden Mannschaften
und Schiedsrichter (d.h. Hemd, Hosen und Stutzen, jedoch keine
Trainingsanzige);

f) Staats-, Regional- und Gemeindesteuern;

g) Versicherungen gegen Risiken, die durch die UEFA nicht gedeckt sind
(vgl. Artikel 5);

h) Organisationskosten (einschliesslich Kosten flr Eintrittskarten, Hallen,
Sicherheit, Hallenpersonal, Musik, Sanitater, Kommunikations-
verbindungen, Buroeinrichtungen usw.).

Der Ausrichterverband hat der UEFA-Administration spatestens zwolf
Monate vor der Endrunde ein detailliertes Budget Uber samtliche
vorgesehenen Einnahmen und Ausgaben einzureichen.

Spatestens einen Monat nach dem letzten Spiel der Endrunde hat der
Ausrichterverband  der UEFA-Administration  samtliche finanziellen
Forderungen vorzulegen.

Spatestens zehn Wochen nach dem letzten Spiel der Endrunde hat der
Ausrichterverband der UEFA-Administration eine detaillierte Abrechnung
betreffend die gesamte Endrunde einzureichen.

Teilnehmende Verbande
Jeder an der Endrunde teilnehmende Verband Gibernimmt:
a) die Reisespesen seiner Delegation zum und vom Turnierspielort;
b) alle fir zusatzliche Delegationsmitglieder anfallenden Kosten;

c) alle aufgrund von frilhzeitigem Eintreffen oder verspateter Abreise
anfallenden Kosten;

d) die ihm durch die obligatorische Unfall- und Reiseversicherung fiir die
Endrundenteilnahme seiner Spieler und Offiziellen verursachten
Ausgaben;

e) zusatzliche Kosten, die entstehen durch Sonderwiinsche bezuglich
Unterkunft oder Verpflegung.
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XVII  Verwertung der kommerziellen Rechte

Artikel 26
Definitionen
26.01 Im vorliegenden Reglement haben die unten stehenden Begriffe folgende
Bedeutung:
a) ,Kommerzielle Rechte” sind alle Marketing- und Medienrechte sowie

34

b)

c)

d)

kommerzielle Moglichkeiten weltweit wahrend oder im Zusammenhang
mit der Endrunde und/oder (gegebenenfalls) der Qualifikationsphase,
insbesondere die entsprechenden Medien-, interaktiven, Marketing- und
Datenrechte, die wie folgt definiert werden;

,Medienrechte” bedeutet das Recht, audiovisuelle, visuelle und/oder
Audio-Aufzeichnungen oder Reproduktionen vollstandig oder teilweise,
(einschliesslich  Fotos) audiovisuelle, visuelle und/oder Audio-
Berichterstattung Uber alle Spiele der Endrunde und/oder
(gegebenenfalls) der Qualifikationsphase sowie Uber offizielle
Veranstaltungen im Zusammenhang mit der Endrunde und/oder
(gegebenenfalls) der Qualifikationsphase in jeglicher Weise und in allen
Medien, unabhangig davon, ob diese heute bekannt sind oder erst in
Zukunft entwickelt werden (insbesondere samtliche Formen von TV-,
Radio-, Wireless-, Festnetz- und Internet-Verteilung), zu produzieren, zu
senden, zu Ubertragen, auszustrahlen oder auf eine andere Weise zu
verwerten, sowie alle damit verbundenen Rechte (einschliesslich
interaktiver Rechte) und das Recht, gewinnbringende Aktivitdten in
diesem Zusammenhang zu betreiben;

.Marketingrechte” bedeutet das Recht, im Zusammenhang mit der
Endrunde und/oder (gegebenenfalls) der Qualifikationsphase auf alle
Arten und in allen Medien, unabhangig davon, ob diese heute bekannt
sind oder erst in Zukunft entwickelt werden, alle Arten von Werbung,
Promotion (insbesondere elektronische und virtuelle Promotion), Public
Relations, Marketing, Merchandising, Lizenzierung, Franchising,
Sponsoring, Gasteempfang, Publikationen und alle anderen Rechte auf
eine kommerzielle Verwertung zu verwerten.

,Datenrechte” bedeutet das Recht, Statistiken und andere Daten im
Zusammenhang mit der Endrunde und/oder (gegebenenfalls) der
Qualifikationsphase zusammenzustellen und zu verwerten;

LBildmaterial“ ist visuelles Material, das Spieler, Offizielle oder andere
Vertreter teilnehmender Verbande darstellt, Namen, relevante Statistiken,
Daten und Bilder von solchen Personen sowie Namen, Embleme, Logos,
Mannschaftstrikots (einschliesslich Herstelleridentifikation) und Farben
der teiinehmenden Mannschaften;
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f) ,Sponsoren® sind die von der UEFA bezeichneten offiziellen Sponsoren
der Endrunde.

A. Qualifikationsphase

Der Ausrichterverband eines Miniturniers der Qualifikationsphase ist
berechtigt, die kommerziellen Rechte im Zusammenhang mit allen im
Rahmen dieses Miniturniers ausgetragenen Spielen zu verwerten. Dabei hat
der Ausrichterverband die Bestimmungen von Artikel 48 der UEFA-Statuten
und die dazugehdérigen Ausflihrungsbestimmungen und andere von Zeit zu
Zeit von der UEFA herausgegebene Weisungen und Richtlinien zu beachten.

Alle Mitgliedsverbande, die an der Qualifikationsphase teilnehmen, ergreifen
alle von der UEFA nach deren Ermessen fiir nétig erachteten rechtlichen und
anderen Massnahmen, um eine nicht autorisierte Verwertung der
kommerziellen Rechte der Qualifikationsphase zu verbieten, zu verhindern
und/oder zu stoppen und um die Rechteinhaber zu schiitzen.

Die kommerziellen Rechte im Zusammenhang mit einem Spiel der
Qualifikationsphase kénnen nicht verkauft werden, ausser der Verkauf ist in
einer schriftichen Vereinbarung festgelegt, die die Bezahlung einer
angemessenen Gebuhr an den Ausrichterverband festlegt. Eine solche
Gebuhr ist Teil der Spieleinnahmen und verbleibt beim Ausrichterverband.

Auf Anfrage missen samtliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit der
Verwertung der kommerziellen Rechte eines Spiels der Qualifikationsphase
der UEFA-Administration unterbreitet werden. Die Vorenthaltung wird an die
Kontroll- und Disziplinarkammer der UEFA verwiesen und kann
Disziplinarstrafen nach sich ziehen.

Alle Vereinbarungen im Zusammenhang mit der Verwertung von
kommerziellen Rechten eines Spiels der Qualifikationsphase unterliegen
Artikel 48 der UEFA-Statuten und den dazugehdrigen
Ausfiihrungsbestimmungen und missen diese (als integrierenden
Bestandteil) enthalten. Ausserdem muss eine solche Vereinbarung vorsehen,
dass die Vereinbarung bei einer Reglementsédnderung wenn nétig innerhalb
von 30 Tagen nach Inkrafttreten des neuen Reglements entsprechend
angepasst wird.

Fur die direkte oder indirekte Promotion des Wettbewerbs und insbesondere
bei Programmen, die von der UEFA oder im Auftrag der UEFA produziert
werden, hat der Ausrichterverband eines Spiels der Qualifikationsphase
sicherzustellen, dass Inhaber von Bildrechten der UEFA das Recht, bis zu
15 Minuten des Audio- und/oder Bildmaterials von jedem Spiel der
Qualifikationsphase dauerhaft, weltweit, kostenlos und ohne Zahlung
jeglicher damit verbundenen Genehmigungskosten in jeder Weise und in
allen Medien, unabhdngig davon, ob diese heute bekannt sind oder erst in
Zukunft entwickelt werden, weltweit flir die gesamte Dauer dieser Rechte zu
verwenden und zu verwerten und anderen zu erlauben, sie zu verwenden
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und zu verwerten. Fir die Spiele der Qualifikationsphase stellt der
Ausrichterverband der UEFA kostenlos und spatestens 60 Minuten vor
Spielbeginn die nétigen Informationen zur Fernsehfrequenz zur Verfligung,
damit das Fernsehsignal an einem von der UEFA bestimmten Ort empfangen
werden kann. Die UEFA darf das Signal zu den in diesem Absatz 26.07
aufgefihrten Zwecken aufzeichnen. Kopien der Aufzeichnungen sind dem
betreffenden Ausrichterverband auf Wunsch zur Verfligung zu stellen. Kann
das Signal aus irgendeinem Grund nicht empfangen werden, stellt der
Ausrichterverband der UEFA kostenlos eine Aufzeichnung des gesamten
Spiels (im bestmdglichen Format, aber mindestens Beta SP) zur Verfuigung;
die Aufzeichnung ist innerhalb von sieben Tagen nach dem betreffenden
Spiel an die von der UEFA angegebene Adresse zu senden. Fir die direkte
oder indirekte Promotion des Wettbewerbs und insbesondere bei
Programmen, die von der UEFA oder im Auftrag der UEFA produziert
werden, hat der Ausrichterverband sicherzustellen, dass Inhaber von
Bildrechten der UEFA das Recht, bis zu 15 Minuten des Audio- und/oder
Bildmaterials von jedem Spiel dauerhaft, weltweit, kostenlos und ohne
Zahlung jeglicher damit verbundenen Genehmigungskosten in jeder Weise
und in allen Medien, unabhangig davon, ob diese heute bekannt sind oder
erst in Zukunft entwickelt werden, weltweit fiir die gesamte Dauer dieser
Rechte zu verwenden und zu verwerten und anderen zu erlauben, sie zu
verwenden und zu verwerten.

Die Mitgliedsverbande durfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung der
UEFA eingetragene Markenzeichen der UEFA-Futsal-Europameisterschaft
und andere grafische und kiinstlerische Darstellungen, die im
Zusammenhang mit dem Wettbewerb entwickelt wurden, nicht in
Programmen, Promotion, Publikationen, in der Werbung oder auf andere
Weise verwenden und Dritten nicht erlauben, sie zu verwenden.

Artikel 27
B. Endrunde

Abgesehen von den teilnehmenden Verbanden und anderen Parteien besitzt
alleine die UEFA die kommerziellen Rechte der Endrunde und darf diese
verwerten, insbesondere jene im Zusammenhang mit der offiziellen
Trainingshalle. Die UEFA (bt ihr Recht auf Verwertung der kommerziellen
Rechte in eigenem Ermessen und universell aus.

Die kommerziellen Rechte im Zusammenhang mit der offiziellen
Trainingshalle beginnen zwei Tage vor dem ersten Spiel der Endrunde und
enden nach Abschluss der Endrunde.

Die teilnehmenden Verbande ergreifen alle von der UEFA nach ihrem
Ermessen fiir nétig erachteten rechtlichen und anderen Massnahmen, um
eine nicht autorisierte Verwertung der kommerziellen Rechte an der
Endrunde zu verbieten, zu verhindern und/oder zu stoppen und um
sicherzustellen, dass alle kommerziellen Rechte an der Endrunde
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ausschliesslich und exklusiv im Besitz der UEFA sind und dass die UEFA sie
verwerten kann.

Ein teilnehmender Verband darf weder eine kommerzielle Identifikation noch
ein Branding einer Drittpartei in Hallen der Endrunde oder bei offiziellen
UEFA-Pressekonferenzen anbringen. Davon ausgenommen sind:

a) Ausrustung fur nicht offizielle Trainingseinheiten;

b) Pressekonferenzraum bei seiner offiziellen Trainingshalle (ausser bei
offiziellen UEFA-Pressekonferenzen, die dort abgehalten werden, vgl.
Absatz 13.02).

Diese Bestimmung gilt ab dem zweiten Tag vor dem ersten Spiel der
Endrunde und bis zu deren Abschluss.

Die UEFA-Administration kann den Endrundenteilnehmern auf Anfrage die
Erlaubnis erteilen, nichtkommerzielle Lehrfilme zur ausschliesslichen
verbandsinternen Schulung von Spielern, Schiedsrichtern und Offiziellen
herzustellen. Sie legt gegebenenfalls auch die finanziellen und weiteren
Bedingungen fest. Entsprechende Gesuche sind der UEFA mindestens
30 Tage vor Beginn der Endrunde zu unterbreiten.

Die UEFA lehnt im Falle von Konflikten zwischen von einem
Mitgliedsverband abgeschlossenen Vereinbarungen und durch die UEFA
abgeschlossenen Vereinbarungen im Zusammenhang mit der Verwertung
der kommerziellen Rechte flir die Endrunde jegliche Verantwortung und
Haftung ab.

Nach der Bezeichnung des Endrundenausrichters darf die UEFA Bildmaterial
fur die Erstellung von Artikeln verwenden, die die Teilnahme eines
Verbandes an der Endrunde illustrieren. Bei der Erstellung solcher Artikel
wird darauf geachtet, dass Material von allen teilnehmenden Verbanden
verwendet wird, ohne dabei einem bestimmten Verband mehr Gewicht zu
geben als einem anderen. Die UEFA stellt sicher, dass in solchen Artikeln
kein direkter Zusammenhang zwischen dem verwendeten Bildmaterial und
den Sponsoren der Endrunde hergestellt wird.

XVIl Schutz- und Urheberrechte

Artikel 28

Die UEFA ist ausschliessliche Inhaberin aller Schutz- und Urheberrechte am
Wettbewerb, einschliesslich aller gegenwartigen und zukiinftigen Rechte an
UEFA-Namen, -Logos, -Marken, -Musik, -Medaillen und -Troph&en. Jegliche
Verwendung dieser Rechte erfordert die vorherige schriftliche Genehmigung
der UEFA und muss gemass den von der UEFA gestellten Bedingungen
erfolgen.

Alle Rechte an Spielplan und Spielen des Wettbewerbs sind alleiniges und
ausschliessliches Eigentum der UEFA.
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XIX  Schiedsgericht des Sports (TAS)

Artikel 29

Fir alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem vorliegenden Reglement
gelten die in den UEFA-Statuten festgelegten Bestimmungen betreffend das
Schiedsgericht des Sports (TAS).

XX Unvorhergesehene Fille

Artikel 30

Uber alle in diesem Reglement nicht angefiihrten Angelegenheiten wie Falle
hoherer Gewalt entscheidet der Generalsekretar. Solche Entscheide sind
endgliltig.

XXI  Schlussbestimmungen

Artikel 31

Die UEFA-Administration ist fur das operative Management des Wettbewerbs
zustandig und von daher berechtigt, die fir die Umsetzung dieses
Reglements notwendigen Entscheidungen zu treffen und die notwendigen
Bestimmungen zu erlassen.

Alle Anhange sind integrierender Bestandteil des vorliegenden Reglements.

Jeder Verstoss gegen das vorliegende Reglement kann von der UEFA in
Ubereinstimmung mit der UEFA-Rechtspflegeordnung geahndet werden.

Bei Unstimmigkeiten zwischen der englischen, franzésischen und deutschen
Version des vorliegenden Reglements ist die englische Fassung
massgebend.

Das vorliegende Reglement wurde vom UEFA-Exekutivkomitee bei seiner
Sitzung am 28. Juni 2008 genehmigt und tritt am 1. Juli 2008 in Kraft.

Fir das Exekutivkomitee der UEFA:

Michel Platini David Taylor
Prasident Generalsekretar

Nyon, 28. Juni 2008



ANHANG I: Weisungen fiir die Organisation und Durchfiihrung von
Miniturnieren

In diesem Anhang werden die Anforderungen fir die Durchfiihrung eines
Miniturniers im Rahmen der UEFA-Futsal-Europameisterschaft festgelegt.

Der Einfachheit halber wird der Verband, der ein Miniturnier organisiert, stets als
JAusrichter” bezeichnet.

1. WAHL DES MINITURNIER-AUSRICHTERS

Auf dem Anmeldeformular kann ein Verband sein Interesse an der
Ausrichtung eines Miniturniers in der Qualifikationsphase bekunden. Das
Anmeldeformular enthalt einige spezifische Fragen in Bezug auf die
Ausrichtung, damit der UEFA die Wahl erleichtert wird, falls sich mehr
Verbande fiir die Ausrichtung eines Miniturniers interessieren, als
Miniturniere zu vergeben sind.

UEFA-Vertreter kénnen Inspektionen vor Ort vornehmen. Grundsatzlich

bestimmt die UEFA-Administration die Ausrichter der Miniturniere vor der

Auslosung.

a) Interessieren sich mehr Verbande fir die Ausrichtung eines Miniturniers,
als Miniturniere zu vergeben sind, wahlt die UEFA-Administration die
Ausrichter unter Berlicksichtigung folgender Kriterien:

— Qualitat der Infrastruktur (Turnierhotel, Hallen usw.)
— Reisedistanzen
— Promotionkonzept
— Erfahrungen als Ausrichter
— Entwicklung im Bereich Futsal
b) Interessieren sich weniger Verbande fir die Ausrichtung eines
Miniturniers, als Miniturniere zu vergeben sind, wahlt die UEFA-

Administration die Ausrichter ebenfalls unter Beriicksichtigung der oben
erwahnten Kriterien.

c) Ist es nicht moglich, die Miniturnier-Ausrichter vor der Auslosung zu
bestimmen, vereinbaren die Mannschaften der betreffenden Gruppen
nach der Auslosung innerhalb einer bestimmten Frist, wer das Miniturnier
ausrichtet. Kénnen sich die Verbande nicht einigen, bestimmt die UEFA-
Administration die Ausrichter durch Losentscheid.
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LOKALES ORGANISATIONSKOMITEE

Lokales Organisationskomitee

Der Ausrichter ist dafir verantwortlich, ein lokales Organisationskomitee
(LOK) zusammenzustellen. Dieses besteht mindestens aus folgenden
Personen:

a) 1 Turnierdirektor (der innerhalb seiner eigenen Mannschaft keine leitende
Funktion haben sollte);

b) 1 Unterkunftsmanager;

c) 1 Transportmanager;

d) 1 Schiedsrichter-Begleitperson;

e) 1 Kontaktperson fiir jede Gastmannschaft;

f) 1 Verantwortlicher fur Medizinisches;

g) 1 Manager fiir Sportanlagen und Spielorganisation;

h) 1 Pressechef.

Der Ausrichter garantiert, dass die Mitglieder des LOK die entsprechenden
Befugnisse haben, um ihre Aufgaben zu erfillen.

Turnierbiiro

Im Hotel bzw. in einem der Hotels, in dem die Mannschaften untergebracht
sind, muss ein Turnierblro eingerichtet werden. Dieses muss zur zentralen
Anlaufstelle des Turniers werden, bei der Informationen zum Turnier selber,
zu anderen Turnieren usw. erhaltlich sind und bei der die UEFA-Vertreter
administrative Arbeiten verrichten kénnen. Es sollte zentral liegen und leicht
zuganglich sein.

In diesem Buro sollten ausserdem ein Kopiergerat und ein Faxgerat mit einer
internationalen Telefonleitung installiert werden.

ZEITLICHER ABLAUF DES TURNIERS

Miniturnier mit vier Mannschaften

Grundsatzlich ist ein Miniturnier mit vier Mannschaften gemass folgendem
Plan zu organisieren:

1. Tag:

Ankunft aller Mannschaften
Ankunft der Schiedsrichter
Ankunft der UEFA-Vertreter
Turnier-Organisationssitzung
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2. Tag:

1. Spieltag: Mannschaft 1 gegen 3 und 2 gegen 4
3. Tag:

2. Spieltag: Mannschaft 1 gegen 4 und 3 gegen 2
4. Tag:

Ruhetag

5. Tag:

3. Spieltag: Mannschaft 4 gegen 3 und 2 gegen 1
6. Tag:

Abreise aller Mannschaften

Abreise der Schiedsrichter

Abreise der UEFA-Vertreter

Der Ausrichterverband gilt als Mannschaft 1. Die Reihenfolge der
Mannschaften 2, 3 und 4 wird aufgrund ihrer Koeffizienten bestimmt. Der
Ausrichter ist dafir verantwortlich, den anderen teilnehmenden
Mannschaften und der UEFA-Administration alle Spieldetails (Daten,
Spielorte, Anstosszeiten und Unterkunft) innerhalb der festgesetzten Fristen
mitzuteilen.

Der Ausrichter muss auf Anfrage genligend Trainings- und FIFA-konforme
Spielbélle zur Verfligung zu stellen.
Miniturnier mit drei Mannschaften

Falls die UEFA eine Gruppe mit drei Mannschaften bilden muss, ist das
Miniturnier gemass folgendem Plan zu organisieren:

1. Tag:

Ankunft der Mannschaften 1 und 3
Ankunft der Schiedsrichter
Ankunft der UEFA-Vertreter
Organisationssitzung

2. Tag:

Mannschaft 1 gegen 3
Ankunft von Mannschaft 2
3. Tag:

Mannschaft 3 gegen 2

4. Tag:

Mannschaft 2 gegen 1
Abreise von Mannschaft 3
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5. Tag:

Abreise der Mannschaften 1 und 2
Abreise der Schiedsrichter
Abreise der UEFA-Vertreter

UNTERKUNFT

Die Turnierteilnehmer missen mindestens in Mittelklassehotels (westlicher
4-Sterne-Standard) untergebracht werden.

Alle Hotelzimmer missen mit Bad und Toilette sowie mit ausreichend
grossen Kleiderschranken ausgestattet sein. Die Zimmer missen taglich
gereinigt werden.

Zimmer der Delegationen

Folgende Einrichtungen missen zur Verfugung gestellt und vom Ausrichter
fur maximal 21 Personen pro Delegation bezahlt werden:

Doppelzimmer fur die Spieler (14 Spieler = 7 Zimmer);

Einzelzimmer fir die sieben Offiziellen jeder Delegation (7 Zimmer) in der
gleichen Unterkunft wie ihre Mannschaft;Wenn moglich sollte jede
Delegation auf einer anderen Etage untergebracht werden.

mit einem Massagetisch ausgestatteter Raum fiir medizinische
Behandlungen;

Materialraum, wenn mdglich ebenerdig, damit er vom Parkplatz aus leicht
zuganglich ist;

Sitzungsraum fir mindestens 25 Personen, ausgestattet mit einem
TV/DVD-Gerat und einem Hellraumprojektor;

24-Stunden-Wascheservice fir die Spielkleidung der teilnehmenden
Mannschaften (Bekleidung, die bei den Spielen getragen wurde, d.h.
Hemden, Hosen und Stutzen, jedoch keine Trainingsanziige).

Zimmer fur die Schiedsrichter und die UEFA-Vertreter
Der Ausrichter muss Folgendes zur Verfligung stellen:

Einzelzimmer fliir die Schiedsrichter, die UEFA-Vertreter und
gegebenenfalls den Turnieradministrator, wenn moglich alle auf der
gleichen Etage und getrennt von den Mannschaften;
24-Stunden-Wascheservice flr die Spielkleidung der Schiedsrichter (d.h.
Hemden, Hose und Stutzen, jedoch keine Trainingsanziige).



5.1.

5.2,

5.3.

6.1.

MAHLZEITEN

Der Ausrichter muss jeder Delegation drei Mahlzeiten am Tag (in Buffetform)
zur Verfliigung stellen.

Das Restaurant des Hotels muss hinsichtlich der Essenszeiten flexibel sein
und die Spiel- und Trainingsplane der jeweiligen Mannschaften
bertcksichtigen.

Bei den Mahlzeiten missen die Grundsatze der Sporternahrung respektiert
und spezielle Winsche der teilnehmenden Mannschaften berlicksichtigt
werden.

Imbisse oder zusatzliche Mahlzeiten

Imbisse oder zusatzliche Mahlzeiten missen auf Wunsch der Mannschaften
vom Ausrichter zur Verfliigung gestellt und von der betreffenden Mannschaft
bezahlt werden.

Getranke

Der Ausrichter hat sicherzustellen, dass den Mannschaften bei den
Mahlzeiten ausreichend Mineralwasser ohne Kohlensaure, Softdrinks und
Tee/Kaffee zur Verfigung stehen. Ausserdem muss der Ausrichter den
Mannschaften in den Zimmern, bei den Trainingseinheiten sowie bei den
Spielen ausreichend Mineralwasser ohne Kohlensaure bereitstellen.

Fir andere Getranke haben die Teilnehmer selbst aufzukommen.

Minibar und Bezahlfernsehen in den Zimmern der Spieler
Die Minibar in den Zimmern der Spieler sollte geleert werden.

Bezahlfernsehen sollte in den Zimmern der Spieler nicht zur Verfigung
stehen.

HALLEN

Sowohl die Spielfelder als auch die Einrichtungen der Hallen missen in
gutem Zustand sein und den FIFA-Futsal-Spielregeln voll und ganz
entsprechen. Die Hallen mussen die Sicherheitsvorschriften der zustandigen
offentlichen Behorden erfiillen.

Neben den Bestimmungen des Wettbewerbsreglements (vgl. Artikel 11)
mussen folgende Anforderungen erflllt sein:

Allgemeine Anforderungen

a) Die Hallen missen innerhalb von 60 Bus-Fahrtminuten von der
Mannschaftsunterkunft erreichbar sein.

b) Die Spielfelder miissen mindestens 38 x 18m messen.
c) Die Haupttribiine der Halle sollte mindestens 500 Einzelsitze umfassen.
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d) Die Hallen missen auf Spielfeldhdhe mit zwei Ersatzbanken ausgestattet
sein. Diese missen insgesamt 13 Personen Platz bieten. Die Banke
mussen mindestens zwei Meter von der Seitenlinie entfernt sein und
dirfen die Spieler in keiner Weise gefahrden. Zusatzlich muss ein Tisch
mit zwei Sitzplatzen zwischen den Ersatzbanken zur Verfiigung stehen.

e) In der Halle muss ein Ersatztor zur Verfligung stehen.

f) Jede Halle muss uber offentliche Sanitats- und
Feuerbekdmpfungseinrichtungen sowie Damen- und Herrentoiletten
verfigen und betreffend die Sicherheit der Zuschauer den Anforderungen
der UEFA entsprechen.

g) Jedes Halle muss mit einer Lautsprecheranlage, einschliesslich
Kassettenrekorder und/oder CD-Spieler, ausgestattet sein.

h) In jeder Umkleidekabine muss mindestens ein Massagetisch zur
Verfligung stehen.

i) Es sollte moglich sein, in der Halle mindestens vier Flaggen
aufzuhangen.

j) In der Halle muss eine Dopingkontrollstation eingerichtet werden, die den
Anforderungen des UEFA-Dopingreglements entspricht.

k) Jede Halle muss mit einer elektronischen Anzeigetafel ausgestattet sein
(selbe Funktionen wie in Absatz 11.10).

Den Mannschaften und den Schiedsrichtern missen die nétigen
Einrichtungen zur Verfligung gestellt werden, damit sie nach dem Spiel heiss
duschen kdénnen.

TRAININGSEINHEITEN

Den vier Mannschaften muss fir die gesamte Dauer des Turniers eine Halle
zum Trainieren zur Verfigung stehen. Diese wird von allen vier
Mannschaften geteilt und hat die gleiche Spielflache wie die Halle, in der die
Wettbewerbsspiele ausgetragen werden. Die Mannschaften missen die
Moglichkeit haben, diese Halle jederzeit und so oft sie wiinschen zu
benltzen. Die Trainingshalle kann dieselbe Halle sein, in der die Spiele
ausgetragen werden. In diesem Falle muss der Ausrichter einen Zeitplan fur
die Trainingseinheiten erstellen, der den Winschen der Gastmannschaften
soweit wie mdglich Rechnung tragt.

Die Trainingshalle sollte moglichst in der Nahe der Mannschaftsunterkunft
liegen. Die Distanz zwischen der Mannschaftsunterkunft und der
Trainingshalle darf 60 Bus-Fahrtminuten nicht Gberschreiten.

Die Umkleidekabinen der Trainingshalle sollten genligend gross sein, und
ihre sanitdren Anlagen sollten den (Ublichen hygienischen Standards
entsprechen.



8.1.

8.2

Bringen die Gastmannschaften nicht ihre eigenen Balle mit, stellt der
Ausrichter der betreffenden Mannschaft auf Anfrage genlgend
Trainingsballe zur Verfiigung. Wenn madglich sollten diese Balle vom gleichen
Typ sein wie die Spielballe.

Die Mannschaften diirfen am Tag vor dem Spiel in der betreffenden Halle
eine Trainingseinheit absolvieren. Im Zweifelsfall entscheidet der Ausrichter
endglltig in Ricksprache mit dem Schiedsrichter und dem UEFA-
Spieldelegierten.

SPIELORGANISATION

Folgende Grundsatze sind anwendbar.
Spielorganisation
Vgl. Wettbewerbsreglement (Artikel 12).

Mindestens vier Balljungen/-madchen sollten fiir jedes Spiel zur Verfligung
stehen.

10 Spielballe sollten pro Spiel zur Verfligung stehen.

Die Anstosszeiten der Spiele, die am selben Tag ausgetragen werden,
mussen mindestens zwei Stunden auseinanderliegen.

Fur die beiden Mannschaften, die das zweite Spiel bestreiten, muss ein
angemessener Aufwarmbereich zum Aufwarmen zur Verfigung gestellt
werden fur den Fall, dass das erste Spiel weniger als 45 Minuten vor Beginn
des zweiten Spiels endet.

Verfahren vor dem Spiel

Folgende Grundsatze sind anwendbar.

Vortag des Spiels:

Trainingseinheit fir beide Mannschaften.

Spieltag:
Ankunft in der Halle:
-90' Mannschaften, Schiedsrichter, UEFA-Spieldelegierter und/oder

Schiedsrichterbeobachter
Ausfiillen und Unterzeichnen des Spielblattes:
- 60’ beide Mannschaften
Letzte Stunde vor dem Spiel:

- 60’ bis -15’ Aufwarmen auf dem Spielfeld (oder in einem dafur
vorgesehenen Bereich)

-4 Die Mannschaften laufen auf das Spielfeld ein und reihen sich
vor der VIP-Tribline auf
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-3 Handeschitteln und Mannschaftsfotos
-1 Manzwurf

(0} Anstoss (nicht friiher als 11.00 Uhr und nicht spater als 21.00
Uhr Ortszeit, es sei denn, die UEFA-Administration hat eine
Ausnahme beuwilligt)

Dieser Ablauf kann je nach Entfernung zwischen den Umkleidekabinen und
dem Spielfeld jeweils angepasst werden.

Halbzeitpause:
héchstens 15
Nach dem Schlusspfiff:

Beide Mannschaften und die Schiedsrichter versammeln sich im Mittelkreis,
verabschieden sich voneinander, verabschieden sich vom Publikum und
verlassen gemeinsam das Spielfeld.

TRANSPORT

Die Mannschaften, internationalen Schiedsrichter und UEFA-Vertreter
mussen bei ihrer Ankunft im Gastgeberland empfangen und ins Hotel
gebracht werden. Auch bei ihrer Abreise missen sie von ihrer Unterkunft zu
ihrem Abfahrtsort gebracht werden.

Der Ausrichter stellt jeder Mannschaft folgendes Fahrzeug zur Verfligung:

— einen modernen, klimatisierten Bus mit 30 Sitzplatzen und einem Fahrer
fur die gesamte Dauer des Turniers.

Der Ausrichter stellt den Schiedsrichtern und UEFA-Vertretern folgende
Fahrzeuge zur Verfligung:

— zwei Personentransporter (Minibusse mit 6-8 Platzen) mit Fahrern.
Grundsétzlich reisen die UEFA-Vertreter mit den Schiedsrichtern.



ANHANG II: Sicherheitsweisungen

Diese Weisungen betreffend die vorsorglichen Massnahmen zur Gewahrleistung
von Ordnung und Sicherheit in der Halle und zur Verhinderung von
Zuschauerausschreitungen richten sich an die Ausrichter von Futsal-Spielen im
Rahmen eines UEFA-Wettbewerbs sowie an die daran teilnehmenden Verbande.

Es handelt sich dabei nicht um eine abschliessende Liste von
Sicherheitsmassnahmen, die von den Ausrichtern und den teilnehmenden
Verbanden zu treffen sind. Ziel dieser Weisungen ist es, den Ausrichtern von
Spielen und den beteiligten Verbéanden ihre Pflichten und Verantwortlichkeiten vor,
wahrend und nach einem Spiel bewusst zu machen, um so die Sicherheit aller
Anwesenden sowie den Schutz der Halle und der Halleneinrichtungen
aufrechtzuerhalten.

Diese Weisungen berthren die Verpflichtungen im Rahmen der anwendbaren
nationalen Gesetzgebung in keiner Weise.

1. Zusammenarbeit mit Ausrichtern von Spielen und o6ffentlichen
Behorden

Im Interesse der Sicherheit missen Verbande, unabhangig davon, ob ein
Spiel im In- oder Ausland stattfindet, eng mit den Ausrichtern von Spielen
und den zustandigen offentlichen Behdrden zusammenarbeiten. Der
Ausrichter muss in gleicher Weise mit Gastverbanden und allen anderen
beteiligten Behoérden verfahren und alles in seiner Macht Stehende
unternehmen, um sicherzustellen, dass die Veranstaltung reibungslos
durchgefiihrt wird.

Die an einem Spiel beteiligten Parteien missen alles in ihrer Macht
Stehende tun, damit die offentlichen Behdrden (insbesondere die Polizei)
aller beteiligten Lander einen wirksamen Informationsaustausch Uber die
Landesgrenzen hinweg herstellen kénnen.

Der Ausrichter muss sich frihzeitig um die Zusammenarbeit der ortlichen
Polizei bemiihen, um die Sicherheit der Gastmannschaft und ihrer Offiziellen
in ihrem Hotel und auf der Fahrt zum Training und zum Spiel und zuriick zu
gewabhrleisten.
2. Liste der Sicherheitsverantwortlichen

Es ist ein Einsatzleiter ~ der  Polizei  bzw. ein  Spielort-
Sicherheitsverantwortlicher, der die Gesamtverantwortung fiir die Sicherheit
im Zusammenhang mit dem Spiel tragt, zu bezeichnen. Ausserdem sind alle
Ubrigen Personen, die fiir die Sicherheit zustandig sind sowie der zustandige
Sanitatsdienst und die zustandige Feuerwehr zu bestimmen.
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Ordnungsdienst

In der Halle sind entsprechend geschulte Ordner in ausreichender Zahl
einzusetzen, um sicherzustellen, dass den Zuschauern effizient und
reibungslos der Weg zu ihren Sitzen gewiesen wird.

Halleninspektion

Die betreffende Halle ist grindlich durch die =zustandigen ortlichen
Sicherheitsbehdrden zu inspizieren und ihre Sicherheit und Zulassigkeit ist
durch diese Behorden zu bescheinigen. Das Sicherheitszertifikat darf nicht
mehr als ein Jahr vor dem Spieltag ausgestellt worden sein.

Notfalldienste

In der Halle und ihrer Umgebung missen angemessene Raumlichkeiten und
Einrichtungen fir die Polizei, den Sanitatsdienst und die Feuerwehr zur
Verfugung gestellt werden, die den Anforderungen der zustandigen
offentlichen Behdrden entsprechen missen.

Trennung der Zuschauer

Fir Spiele, bei denen die Zuschauer getrennt werden, muss der Ausrichter
zusammen mit den teilnehmenden Mannschaften und dem fir das Spiel
zustandigen Einsatzleiter der Polizei eine entsprechende Strategie
entwerfen.

Informationen fiir die Zuschauer

Der Ausrichter muss veranlassen, dass die Zuschauer vor dem Spiel durch
Durchsagen Uber die Lautsprecheranlage oder andere zweckmassige Mittel
auf samtliche Verbote und Kontrollen im Zusammenhang mit dem Spiel
hingewiesen werden.

Ausserdem muss der Ausrichter die Zuschauer daran erinnern, keine
verbotenen Gegenstédnde oder Substanzen in die Halle mitzubringen und
sich sportlich und angemessen zurtickhaltend zu verhalten. Weiter ist darauf
hinzuweisen, dass die Missachtung dieser Verhaltensregeln fir die von ihnen
unterstiitzten Spieler und Mannschaften schwerwiegende Folgen nach sich
ziehen und bis zum Ausschluss aus dem Wettbewerb fiihren kann.

Ausschank von Alkohol

In der Halle und auf deren Gelande ist der offentliche Verkauf bzw.
Ausschank von Alkohol nicht gestattet. Alle verkauften oder verteilten
alkoholfreien Getranke sind in offenen Papp- oder Kunststoffbehaltern
abzugeben, die nicht fir gefahrliche Handlungen missbraucht werden
kénnen.

Offentliche Durchginge

Alle offentlichen Durchgange, Korridore, Treppen, Tiren, Tore, Rettungs-
und Fluchtwege missen von jeglichen Hindernissen befreit sein, damit ein
reibungsloser Zuschauerfluss gewahrt ist.



10.

1.

12.

13.

Schutz des Spielfeldes

Spieler und Schiedsrichter missen vor dem Eindringen von Zuschauern auf
das Spielfeld geschitzt werden. Um dies zu gewahrleisten, kénnen je nach
Fall zum Beispiel eine oder mehrere der folgenden Massnahmen zur
Anwendung kommen:

a) Prasenz von Polizei- und/oder Sicherheitspersonal im Spielfeldbereich
oder in dessen Nahe;

b) eine Sitzplatzanordnung, bei der die Zuschauer der untersten Reihe in
ausreichender Hohe Uber dem Spielfeld sitzen, so dass ihr Eindringen auf
das Spielfeld verhindert wird.

Bei den Schutzmassnahmen, die das Eindringen der Zuschauer auf das
Spielfeld verhindern, muss garantiert werden, dass die betreffende
Einrichtung mit einer Notvorrichtung versehen ist, die im Notfall einen
Fluchtweg fir die Zuschauer auf das Spielfeld eroffnet. Diese
Sicherheitsvorkehrungen sind nicht noétig, falls die lokalen
Sicherheitsbehorden schriftlich bestatigen, dass nach hinten oder zur Seite
ausreichend Mdoglichkeiten zur Verfugung stehen, die die Evakuierung der
Triblnen gewahrleisten, ohne dass dabei das Spielfeld betreten werden
muss.

Die gewahlten Schutzmassnahmen gegen ein Eindringen auf das Spielfeld
mussen von den zustandigen lokalen Behérden genehmigt sein und durfen
keine Gefahr fur die Zuschauer im Falle einer Panik oder einer
notfallmassigen Evakuierung darstellen.

Lautsprecheranlage

Jede Halle muss Uber eine Lautsprecheranlage verfligen, die auch im Falle
eines plotzlichen Anschwellens des Gerauschpegels innerhalb und
ausserhalb der Halle Gber den Zuschauerlarm hinweg deutlich zu hdren ist.
Es sollte zudem mdglich sein, das System individuell auf die verschiedenen
Sektoren auszurichten. Die Polizeibehérden und/oder der Spielort-
Sicherheitsverantwortliche sollten die Moglichkeit haben, sich fir dringende
Mitteilungen in die Lautsprecheranlage einzuschalten.

Durchsagen

Uber die Lautsprecheranlage diirffen ausschliesslich Durchsagen mit
neutralem Inhalt gemacht werden. Die Lautsprecheranlage darf weder fir die
Verbreitung politischer Botschaften noch fiir die Unterstiitzung der
Heimmannschaft bzw. jegliche Form von  Diskriminierung der
Gastmannschaft verwendet werden.

Provokative Aktionen und Rassismus

Der Ausrichter muss zusammen mit den Sicherheitsbehérden verhindern,
dass es innerhalb oder in unmittelbarer Umgebung der Halle zu provokativen
Aktionen durch Anhanger kommt (inakzeptable verbale Provokationen von
Anhangern gegeniber Spielern oder gegnerischen Anhangern, rassistisches
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Verhalten, provokative Spruchbander oder Banner usw.). Falls es zu solchen
Vorfallen kommt, missen der Ausrichter oder die Sicherheitsbehérden tber
die Lautsprecheranlage intervenieren oder anstossiges Material entfernen.
Die Ordner missen die Polizei auf schwerwiegendes Fehlverhalten von
Zuschauern, einschliesslich rassistischer Beleidigungen, aufmerksam
machen, damit die Ubeltater aus der Halle entfernt werden kénnen, sofern
eine solche Massnahme von der Polizei angeordnet wird.

Verbande und Ausrichter missen den UEFA-Zehn-Punkte-Aktionsplan
gegen Rassismus umsetzen und anwenden.

Notstromaggregat

Alle Hallen mussen mit einem unabhangigen Notstromaggregat ausgerustet
sein, das im Falle eines Stromausfalls eingesetzt werden kann und eine
ausreichende Beleuchtung garantiert, um jegliche Gefahr fir die Zuschauer
auszuschliessen. Die  offentliche  Beleuchtungsanlage und das
Notstromaggregat missen von der zusténdigen lokalen Behdrde genehmigt
sein.

Eintrittskarten

Der Eintrittskartenverkauf fiir samtliche Spiele muss einer strikten Kontrolle
unterliegen. Eine Eintrittskarte muss alle vom Karteninhaber bendtigten
Informationen aufweisen, d.h. den Namen des Wettbewerbs, die
Spielpaarung, den Namen der Halle, das Datum und die Anstosszeit, sowie
klare Angaben zum Sitzplatz (Sektor, Reihe, Sitzplatznummer). Zusatzlich
sollten folgende Informationen zusammengestellt und zusammen mit der
Eintrittskarte abgegeben werden: Einlasszeit, Hallenordnung einschliesslich
Angaben zum Alkoholverbot, verbotenen Gegenstéanden, Vorgehen in Bezug
auf die Leibesvisitation usw.



ANHANG llI: UEFA-Futsal-Europameisterschaft
Offizielle Koeffizientenrangliste 2009/10

Rang Verband K;::Zéz"t Koeffizient 2004/05| Koeffizient 2007 Koeffizient 2009/10
T_[italien 5.800 6.000 6.200 6.000|
2 [Spanien 4.500 6.067 6.600 5.722]
3 |Russland 3.667 6.000 5.500 5.056
4 |Ukraine 5.400 5.500 4.000 4.967
5 |Portugal 4.000 4.667 6.000 4.889
6 |Tschechische Republik 4.500 4.667 4.000 4.389|
7__|Serbien 1.333 2.333 4.667 2.778
8 [Niederlande 1.333 4.667 2.000 2.667
9 [Slowenien 3.000 2.667 2.333 2.667
10__|Belgien 3.333 2.333 2.333 2.667
11_[*Ungarn 1.333 4.000 2.333 2.555
12 |Slowakei 1.333 2.000 2.333 1.

13 |Kroatien 1.333 2.000 2.333 1.
14 _|Belarus 1.000 2.000 2.333 1.
15 _[Polen 1.333 1.333 2.333 1.667|
16__|Rumanien 0.000 0.833 4.000 1.611
17_|Aserbeidschan 0.667 1.667 2.333 1.555|
18 _[Moldawien 0.667 2.333 1.000 1.333]
19 |EJR Mazedonien 0.667 1.333 1.667 1.222]
20 _|Frankreich 0.333 1.667 1.667 1.222]
21 _|Bosnien-Herzegowina 0.333 2.333 1.000 1.222
22 |Litauen 0.000 1.667 1.667 1.111
23 |Griechenland 0.667 1.667 1.000 1.111
24 |Andorra 0.667 1.667 1.000 1.111
25 |lsrael 0.333 1.000 1.667 1.000|
26 _|Lettland 0.333 1.333 1.000 0.889|
27 _|Kasachstan 0.000 0.500 1.667 0.722]
28 |Finnland 0.000 1.000 0.833 0.611
29 |Georgien 0.333 1.000 0.333 .555)
30 |Zypern 0.000 0.750 0.667 .472
31 _|Armenien 0.000 0.667 0.333 .333)
32 |Tiirkei 0.000 0.000 0.833 .278
33 __|Albanien 0.000 0.750 0.000 0.250]
34 |Bulgarien 0.000 0.000 0.333 0.111
35 |England 0.000 0.000 0.000 0.000]
36 |Malta 0.000 0.000 0.000 0.000
37 _|Osterreich 0.000 0.000 0.000 0.000]
38 |Danemark 0.000 0.000 0.000 0.000]
39 |Estland 0.000 0.000 0.000 0.000]
40 |Farder-Inseln 0.000 0.000 0.000 0.000]
41 |Deutschland 0.000 0.000 0.000 0.000]
42 |lIsland 0.000 0.000 0.000
43 |Liechtenstein 0.000 0.000 0.000
44 [Luxemburg 0.000 0.000 0.000
45 |Montenegro 0.000 0.000 0.000 I
46 _|Nordirland 0.000 0.000 0.000 0.000]
47 _|Norwegen 0.000 0.000 0.000 0.000]
48 |Republik Irland 0.000 0.000 0.000 0.000]
49 |San Marino 0.000 0.000 0.000 0.000]
50 |Schottland 0.000 0.000 0.000 0.000]
51 |Schweden 0.000 0.000 0.000 0.000]
52 |Schweiz 0.000 0.000 0.000 0.000]
53 |Wales 0.000 0.000 0.000 0.000|
Berechnung des Koeffizienten Bei Koeffizientengleichheit
Koeffizient 2002/03 1. Koeffizient in der letzten Ausgabe
+ Koeffizient 2004/05 2. Tordifferenz in der letzten Ausgabe
+ Koeffizient 2007 3. Erzielte Tore in der letzten Ausgabe
3 (Ausgaben) 4. Gegentore in der letzten Ausgabe *Ungarn
als Ausrichter der Endrunde
Koeffizient 2009/10 [ T:nichtteilgenommen 2009/10 qualifiziert
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Berechnung der Koeffizientenrangliste

Die Koeffizientenrangliste wird auf der Grundlage der Ergebnisse der
Verbande in den Qualifikationsphasen und Endrunden der UEFA-Futsal-
Europameisterschaft 2002/03 und 2004/05 sowie 2007 erstellt.

Die Verbande mit den niedrigsten Koeffizienten missen die Vorrunde
bestreiten. Hat ein Verband sich noch nie fir diesen Wettbewerb
angemeldet, betragt sein Koeffizient null Punkte.

Das Setzen fiir die Auslosung erfolgt auf der Grundlage der
Koeffizientenrangliste, die die drei letzten Ausgaben des Wettbewerbs
abdeckt. Dieses Klassement der UEFA-Futsal-Europameisterschaft wird vor
dem Beginn des Wettbewerbs neu erstellt.

Punkte werden folgendermassen vergeben:

— 2 Punkte fir einen Sieg (1 Punkt flr Spiele der Vorrunde der Ausgabe
2004/05)

— 1 Punkt fir ein Unentschieden (%2 Punkt fiir Spiele der Vorrunde der
Ausgabe 2004/05)

— 0 Punkte fiir eine Niederlage

Die Tabelle wird wie folgt erstellt:

— Die Gesamtpunktzahl aus jedem Qualifikationswettbewerb fir die UEFA-
Futsal-Europameisterschaft wird durch die Anzahl Spiele geteilt.

— Die acht Verbande, die sich flir die Endrunde, das Halbfinale oder das
Endspiel der UEFA-Futsal-Europameisterschaft qualifizieren, erhalten fir
das Erreichen jeder dieser Runden drei Bonuspunkte.

Die von den Verbanden pro Ausgabe erzielten Punkte werden

zusammengezahlt und fir die Berechnung der Rangliste durch drei geteilt.

Qualifiziert sich ein Verband automatisch fiir die betreffende Endrunde, wird
der Koeffizient auf der Grundlage des bestmdglichen Koeffizienten im letzten
Qualifikationswettbewerb berechnet.

Der Koeffizient wird auf Tausendstel berechnet. Die Zahlen werden nicht
aufgerundet.

Bei Koeffizientengleichheit entscheidet die UEFA-Administration endglltig
unter Berucksichtigung der folgenden Kriterien:

— Koeffizient in der letzten Ausgabe

— Tordifferenz in der letzten Ausgabe

— Anzahl erzielter Tore in der letzten Ausgabe

— Anzahl Gegentore in der letzten Ausgabe



10.

11.

Fihren diese Kriterien keine Entscheidung herbei, so werden die
Platzierungen per Losentscheid ermittelt.

Punkte werden nur fur tatsdchlich ausgetragene Spiele vergeben, und zwar
gemass dem von der UEFA gewerteten Resultat. Die Ermittlung der
qualifizierten Mannschaft oder des Siegers durch Schiisse von der
Strafstossmarke haben keinen Einfluss auf das fir die Wertung
massgebende Spielergebnis.

Uber alle in diesen Bestimmungen nicht vorgesehenen Félle entscheidet die
UEFA-Administration endgliltig.
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ANHANG IV: Respekt: Fairplay-Bewertung

Einleitung

Die Fairplay-Bewertung ist Bestandteil der Respekt-Kampagne. Das
Fairplay-Verhalten ist wesentlich fir die erfolgreiche Foérderung und
Entwicklung des Sports sowie die Teilnahme daran. Das Ziel der Tatigkeiten
zu Gunsten des Fairplay ist es, den Sportsgeist, das faire Verhalten der
Spieler, Mannschaftsoffiziellen und Anhanger zu férdern und dadurch die
Freude der Zuschauer am Spiel zu erhéhen.

UEFA-Fairplay-Rangliste

Mit dem Ziel, das Fairplay zu fordern, erstellt die UEFA in jeder Spielzeit eine
Verbands-Fairplay-Rangliste, in der alle vom 1. Mai bis 30. April
ausgetragenen UEFA-Wettbewerbsspiele (National- und
Vereinsmannschaften) berucksichtigt werden. Es werden allerdings nur
diejenigen Verbande bewertet, deren Mannschaften mindestens die
erforderliche Anzahl Spiele bestritten haben (wobei die Mindestzahl dem
Quotienten aus der Gesamtzahl berucksichtigter Spiele und der Anzahl
Verbande entspricht). Der bezeichnete UEFA-Delegierte bewertet jeweils
das Fairplay-Verhalten.

Kriterien fiir einen zusatzlichen Platz im UEFA-Pokal

Bis zu drei Landesverbande, die einen Durchschnitt von acht oder mehr
Punkten erreichen, erhalten als Belohnung fiir ihr exemplarisches Fairplay-
Verhalten einen zusatzlichen Startplatz im UEFA-Pokal der darauffolgenden
Spielzeit zugesprochen. Haben mehrere Verbidnde dieselbe Punktezahl,
bestimmt die UEFA-Administration per Losentscheid diejenigen Verbande,
die einen zusatzlichen Platz erhalten. Nur die jeweiligen Sieger des Fairplay-
Wettbewerbs der obersten nationalen Spielklasse kénnen Anspruch auf
einen zusatzlichen Startplatz erheben, vorausgesetzt, die nationale Wertung
beriicksichtigt mindestens die folgenden Kriterien: rote und gelbe Karten,
positives Spiel, Respekt fur den Gegner, Respekt fiir den Schiedsrichter,
Verhalten der Mannschaftsoffiziellen sowie Verhalten des Publikums. Ist der
Sieger des Fairplay-Wettbewerbs der obersten nationalen Spielklasse bereits
fur einen UEFA-Klubwettbewerb qualifiziert, steht der UEFA-Pokal-Fairplay-
Platz der bestplatzierten nicht fiir einen UEFA-Wettbewerb qualifizierten
Mannschaft des Fairplay-Wettbewerbs der obersten nationalen Spielklasse
zu.

Bewertungsmethoden

Der Delegierte fillt nach dem Spiel, fir das er aufgeboten wurde, ein
Bewertungsformular betreffend das Fairplay aus. Die Bewertung wird nach
Rucksprache mit dem Schiedsrichter und dem Schiedsrichterbeobachter
(falls ein solcher fiir das betreffende Spiel ernannt worden ist) vorgenommen.



Mit seiner Unterschrift bestatigt der Schiedsrichter den Meinungsaustausch
mit dem Delegierten zur Fairplay-Bewertung.

Das Bewertungsformular ist fur die Bewertung des Fairplay-Verhaltens der
Mannschaften in sechs Kriterien unterteilt. Die Bewertung sollte sich eher auf
die positiven als auf die negativen Aspekte stiitzen. In der Regel wird eine
Hoéchstnote nur erteilt, wenn die betreffenden Mannschaften positives
Verhalten gezeigt haben.

Die einzelnen Kriterien des Bewertungsformulars

Rote und gelbe Karten

Abzuge von einem Maximum von 10 Punkten:

— gelbe Karte 1 Punkt

— rote Karte 3 Punkte

Wenn ein Spieler, der mit einer gelben Karte verwarnt wurde, einen weiteren
Verstoss begeht, der normalerweise mit einer gelben Karte bestraft wirde,
jetzt aber als zweiter Verstoss einen Feldverweis nach sich zieht (gelb-rote
Karte), wird nur die rote Karte berechnet, der Gesamtabzug betragt also drei
Punkte.

Wenn jedoch ein Spieler, der bereits mit einer gelben Karte verwarnt wurde,
einen weiteren Verstoss begeht, der mit Feldverweis bestraft wird, betragt
der Gesamtabzug 4 Punkte (1+3).

.Rote und gelbe Karten“ ist das einzige Kriterium, bei dem es Negativpunkte
geben kann.

Positives Spiel

— Maximum 10 Punkte
—  Minimum 1 Punkt
Das Ziel des Kriteriums ist, das aktive Spiel zu belohnen, das fir die

Zuschauer attraktiv ist. In der Bewertung des positiven Spiels werden die
folgenden Aspekte in Betracht gezogen:

Positive Aspekte:

— eher offensive als defensive Taktik

— Beschleunigung des Spiels

— Versuche, Zeit zu gewinnen, z.B. den Ball schnell wieder ins Spiel
bringen, und dies selbst wenn man in Fiihrung liegt

— anhaltendes Bemiihen, ein Tor zu erzielen, selbst wenn das angestrebte
Ziel (d.h. die Qualifikation oder ein Unentschieden bei einem
Auswartsspiel) schon erreicht ist
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Negative Aspekte:

— Drosseln des Spieltempos

— Zeitverschwenden

— Taktik, die auf grobem Spiel beruht
— Simulieren usw.

Im Grossen und Ganzen steht das positive Spiel in Zusammenhang mit der
Anzahl Torchancen und erzielter Tore.

Respekt fiur den Gegner

—  Maximum 5 Punkte
—  Minimum 1 Punkt

Von den Spielern wird erwartet, dass sie die Futsal-Spielregeln, das
Wettbewerbsreglement, die Gegner usw. respektieren. Sie sollen
sicherstellen, dass die Mitspieler und alle Gbrigen Mannschaftsmitglieder den
Fairplay-Geist beachten.

Bei der Bewertung des Verhaltens der Spieler gegeniiber ihrem Gegner
sollten Doppelzdhlungen mit dem Kriterium ,rote und gelbe Karten®
vermieden  werden. Der UEFA-Spieldelegierte kann aber die
schwerwiegende Natur der durch Karten bestraften Verstosse wie auch
solche, die dem Schiedsrichter entgangen sind, in Betracht ziehen.

Die Bewertung soll eher auf einer positiven Haltung (z.B. einem verletzten
Gegenspieler helfen) als auf Verstdssen basieren. Ein tadelloses Verhalten,
jedoch ohne besondere positive Haltung oder Geste gegenliber dem Gegner,
sollte eher mit 4 als mit 5 benotet werden.

Respekt fiir die Schiedsrichter

— Maximum 5 Punkte
—  Minimum 1 Punkt

Es wird von den Spielern erwartet, dass sie die Schiedsrichter
(einschliesslich der Schiedsrichterassistenten und vierten Offiziellen) als
Personlichkeiten wie auch ihre Entscheidungen respektieren. Eine
Doppelzdhlung mit ,roten und gelben Karten® sollte vermieden werden. Der
UEFA-Spieldelegierte kann jedoch die schwerwiegende Natur der mit Karten
bestraften Verstdsse in Betracht ziehen.

Eine positive Haltung den Schiedsrichtern gegeniber sollte belohnt werden,
wie auch die Annahme zweifelhafter Beschliisse ohne Protest. Ein normales
Verhalten, jedoch ohne besondere positive Haltung oder Geste gegenlber
den Schiedsrichtern, sollte eher mit 4 als mit 5 benotet werden.



10.

11.

Verhalten der Mannschaftsoffiziellen

— Maximum 5 Punkte
—  Minimum 1 Punkt

Von den Mannschaftsoffiziellen, Trainer inbegriffen, wird erwartet, dass sie
nichts unterlassen, damit das sportliche, technische, taktische, moralische
usw. Niveau ihrer Mannschaft angehoben wird, wobei sie zu allen erlaubten
Mitteln greifen. Es wird von ihnen erwartet, dass sie die Spieler anweisen,
sich auf eine Art zu verhalten, die mit den Fairplay-Grundsatzen
Ubereinstimmt.

Positive und negative Aspekte des Verhaltens der Mannschaftsoffiziellen
sollen bewertet werden, z.B. ob sie aufgebrachte Spieler beruhigen oder
aufhetzen, wie sie Schiedsrichterentscheidungen akzeptieren usw.
Aufgeschlossenes Verhalten den Medien gegeniiber ist auch ein Bestandteil
der Bewertung. Ein tadelloses Verhalten, jedoch ohne besondere positive
Haltung oder Geste, wird eher mit 4 als mit 5 benotet.

Verhalten des Publikums

— Maximum 5 Punkte
—  Minimum 1 Punkt

Das Publikum wird als wesentlicher Bestandteil eines Fussballspiels
betrachtet. Die Unterstiitzung durch die Anhanger kann zum Erfolg einer
Mannschaft beitragen. Es wird nicht von den Fans verlangt, das Spiel
stillschweigend anzuschauen. Wenn die Mannschaften durch Zurufe, Singen
usw. angefeuert werden, kann dies die Stimmung im Geiste des Fairplay
positiv beeinflussen.

Es wird jedoch von den Zuschauern erwartet, den Gegner und den
Schiedsrichter zu respektieren. Sie sollen die Leistung des Gegners
schatzen, auch wenn er gewonnen hat. In keinem Fall dirfen sie den
Gegner, den Schiedsrichter oder die gegnerischen Zuschauer einschichtern
oder angstigen.

Die Hochstnote (5 Punkte) darf einzig erteilt werden, wenn all diese
Forderungen erfillt sind, insbesondere was die Schaffung einer positiven
Atmosphére anbelangt.

Das Kriterium ist nur anwendbar, wenn eine betrachtliche Anzahl Fans der
betreffenden Mannschaft anwesend ist. Wenn die Anzahl Anhanger sehr
gering ist, soll in diese Rubrik ,n.a.“ oder ,nicht anwendbar® eingetragen
werden.
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Die Gesamtbewertung

Die Gesamtbewertung einer Mannschaft erhalt man, indem man die Punkte
fur die einzelnen Kriterien zusammenzahlt, durch die Maximalpunktzahl
dividiert und mit 10 multipliziert.

Die Maximalpunkizahl pro Spiel belauft sich im Allgemeinen auf 40. Wenn
jedoch die Anzahl Fans einer bestimmten Mannschaft unwesentlich ist und
daher das Kriterium ,Verhalten des Publikums“ nicht benotet wird (,n.a.”,
siehe Ziffer 10), ist die erreichbare Maximalpunktzahl 35.

Beispiel:

Die einzelnen Kriterien fir Mannschaft 1 werden mit 8+7+3+4+5+4 benotet,
was zusammengezahlt 31 ergibt.

(31/40) x 10 =7,75
Nehmen wir an, dass Mannschaft 2 nur eine geringe Anzahl Fans hat und
dass die Bewertung flr den Rest der Kriterien 7+8+2+5+2 lautet, was
zusammengezahlt 24 ergibt. Die Gesamtbewertung wird in diesem Fall wie
folgt berechnet:

(24/35) x 10 = 6,857

Die Gesamtbewertung wird auf Tausendstel berechnet. Die Zahlen werden
nicht aufgerundet.

Zusatzlich zur Fairplay-Bewertung sollte der UEFA-Spieldelegierte eine
kurze schriftliche Einschatzung des Fairplay-Verhaltens der Mannschaften
geben, um die seiner Bewertung zugrunde liegenden positiven und
negativen Aspekte zu erklaren. Die schriftliche Stellungnahme kann auch
dazu dienen, aussergewohnliche individuelle Fairplay-Gesten von Spielern,
Offiziellen, Schiedsrichtern oder anderen Personen hervorzuheben.



ANHANG V: Dopingkontrollen - Anerkennung und Einverstandnis

Der unterzeichnende Spieler erklart sich einverstanden, sich an das UEFA-
Dopingreglement und an das geltende UEFA-Wettbewerbsreglement zu halten, die
er beide gelesen und verstanden hat. Insbesondere bestéatigt er, keine im UEFA-
Dopingreglement verbotenen Substanzen und/oder Methoden anzuwenden.

Der unterzeichnende Spieler anerkennt, dass die UEFA bei Nichteinhaltung der
erwahnten Reglemente eine Untersuchung anordnen und Sanktionen aussprechen
kann. Er anerkennt und erklart sich damit einverstanden, dass die UEFA geméass
der UEFA-Rechtspflegeordnung und dem Dopingreglement fiir die Verhdngung von
Sanktionen zusténdig ist.

Der unterzeichnende Spieler erklart sich damit einverstanden, dass er jederzeit
einer Dopingkontrolle unterzogen werden kann (innerhalb oder ausserhalb von
Wettbewerben).

Der unterzeichnende Spieler erklart sich damit einverstanden, dass jegliche nach
Ausschopfung der UEFA-Rechtsinstanzen hangigen Streitfélle ausschliesslich und
letztinstanzlich dem Schiedsgericht des Sports (TAS) unterbreitet werden. Er nimmt
zur Kenntnis, dass er eine solche Beschwerde dem TAS innert 10 Tagen nach
Eroffnrung des anzufechtenden Entscheides zu unterbreiten hat. Das Verfahren
richtet sich ausschliesslich nach der Schiedsordnung des TAS fiir Streitigkeiten im
Bereich des Sports.

Der Unterzeichnende/die Unterzeichnenden hat/haben den vorliegenden Anhang
+LAnerkennung und Einverstandnis gelesen und verstanden.

Datum

Name des Spielers Geburtsdatum Unterschrift des Spielers
(Nachname, Vorname) (Tag/Monat/Jahr)

Name des gesetzlichen Vertreters Unterschrift des gesetzlichen Vertreters

(Nachname, Vorname)

59



Abreise der Mannschaften.............. 11
Absage eines Miniturniers .............. 12
Absage eines Spiels der Endrunde 12
Abzeichen..........cccciiiini 25
Anerkennung und Einverstandnis... 59
Ankunft der Mannschaften.............. 11
Anmeldung neuer Torhuter............. 24
Anmeldung zum Wettbewerb ........... 1
Anstosszeiten..........cccccovviiieenen. 11
Anwendungsbereich.............ccceennne. 1
Ausweichhallen ............ccccoeeeenn. 14
BAIE ...ooeeiiee e 16
Bekanntgabe des Ausrichter-
verbands ........cccooiiiiiiiiie 10
Beleuchtung .......cccccoviiiiiiiiiiees 15
Berechnung der
Koeffizientenrangliste.................. 52
Berufungen..........ccocccveeieeeiiicinnen. 30
Bewertungsmethoden..................... 54
Bezeichnung von Schiedsrichtern
und Zeithehmern............ccccccee... 27
Disziplinarrecht und -verfahren....... 28
DOPING ..o 30
Eintreffen der Schiedsrichter und
Zeitnehmer..........occcveeeieeniineeen. 27
Elektronische Anzeigetafel ............. 15
Endgliltige Liste der 14 Spieler....... 23
Endrunde......cc.coovveeiiiiiiiiiieee, 7,11
Endspiel und Spiel um den dritten
Platz......ooeeiiiieiee e 10
Erinnerungsplaketten ....................... 4
Ersatzspielkleidung ..........cccccveeennee 25
Ersetzen von Spielern auf dem
Spielblatt..........ccooeciiiiiiiiiiie. 21
Fairplay.....ccccooviiiiii 54
Farben......cccooeviiiiiiiii, 25, 26
Finanzielle Bestimmungen ............. 31
Futsal-Europameisterschaft............ 51
Futsal-Spielregeln ..........cccccoeveeens 20
Gelbe Karten .......cccccooeeiiiieeeeenins 29
Genehmigungsverfahren........... 25, 26
Grossbildschirme.........cccoccceevnenn. 14

INDEX

Gruppenbildung ..........cccocveveeeiiinnnes 7
Halbfinale.........ccccoeviiiiies 9
Halbzeitpause......cccccccvvvvevevivenenenn. 21
Hohere Gewalt...........c.cocceeeeiinnnne 13
Identitatsprifung ........ccoveeeiieeennee 22
Klassement..........cccoooiiiiiiiiiinnins 51
Kommerzielle Rechte...................... 34
KOSEEN oo 13
Krankheit, Verletzung ..........cccoceee. 28
Liste der 14 Spieler..........c..cceuuee. 24
Liste der 20 Spieler..........c..cceuue.e. 23
Lokales Organisationskomitee.......... 7
Losentscheid...........cccuvieeeeiiiiiiieenen. 7
Medaillen .........ccoooiiiiiie e 4
Medienangelegenheiten ................. 17
Miniturniere..........ccccceeeeeeeeeeeinnnen. 6, 39
NUMMEN ... 22
Pause vor Verlangerung................. 21
Pflichten der Verbande ..................... 2
Protest gegen Spielberechtigung....23
Protesterklarung ...........cccccoeevinnnee. 30
Protestgrinde ..........cccccoviiieiiiinennne 30
Provisorische Liste der 20 Spieler ..22
Punktegleichheit ............c.cc..ooeie 6,8
Qualifikationsphase .........c.ccccocueennen. 5
Qualifikationsrunde............ccccceevveeeen. 6
Respekt.......ooovvvviiiiiiii 54
Rote Karten..........ccoooiiiieiiiiiinne. 29
Schiedsgericht des Sports.............. 38
Schiedsrichter..........cccoooiiiie. 27
Schiedsrichter-Begleitperson.......... 28
Schiedsrichterbericht ...................... 28
Schlussbestimmungen.................... 38
Schisse von der Strafstossmarke ..21
Schutz- und Urheberrechte............. 37
Setzsystem .....ooooceieiicee 8
Sicherheit..........cccoeviiiiiiee 14
Sicherheitsweisungen..................... 47
Spielabbruch..........c.cocoiviiiiiineen. 13
Spiel-Administration........................ 10
Spielberechtigung.........ccoocvevernneen. 22

Spielblatt.........ccoovieiiiiiiie 20



Spieldaten ..........ccccoceiiiiiiiiieeee 10

Spielerauswechslungen.................. 20
Spielernamen ..........ccccceveeveeeeeiinnnes 26
Spielmodus........cccceeeiiiciiiiiieee e 8
Spielorganisation............cccceecveenn. 16
Spielorte .......ccveeveeiiiii e, 11
TAS 38
Trophe......ccoeeiiiieiiii e 3
Uberziige zum Aufwérmen............ 27
UEFA-Ausrustungsreglement......... 25
UEFA-Rechtspflegeordnung........... 28
Unbespielbarkeit der Spielfelder..... 12

Unentschieden am Ende eines
Halbfinalspiels, des Spiels um den
dritten Platz oder des Endspiels .10

Unvorhergesehene Félle ................ 38

Verantwortung — Spielberechtigung 24

Verantwortung der teilnehmenden
Verbande .......cccoooiviiiiies 3

Verantwortung des

Ausrichterverbands ....................... 3
Versicherung.........ccooeeeeeeeeeeeeceeeeeene 4
Verwertung der kommerziellen

Rechte.....coooiiiii 34
Viertelfinale.........cccccevieeeiie. 9
Vorrunde .......oooeeiiiiiieiieeeeeeeee 5
Weigerung zu spielen und &hnliche

Falle ...coveeeiieeeeeee e 12
Werbefreie Ausristungs-

gegenstande .........ccoccevvieeeeeei, 26
Wettbewerbsabzeichen .................. 25
Wettbewerbsmodus ............ccceeeeeennn. 5
Wettbewerbsphasen......................... 5
Zulassungskriterien..............ccccceeee. 1
Zulassungsverfahren ..........cc.cc.coe... 1
Zustand der Hallen ........................ 13



Jun 08/UEFA/08004/250 D

UEFA
Route de Genéve 46
CH-1260 Nyon 2

Switzerland
Telephone  +41 848 00 27 27
Telefax +41 848 01 27 27

uefa.com

Union des associations
européennes de football




	INHALTSVERZEICHNIS
	Präambel
	I Allgemeine Bestimmungen
	II Anmeldung – Zulassung – Pflichten
	III Verantwortung der Verbände
	IV Trophäen und Medaillen
	V Versicherung
	VI Wettbewerbsmodus
	VII Spiel-Administration
	VIII Weigerung zu spielen, Absage eines Spiels, Spielabbruch undähnliche Fälle
	IX Hallen und Spielorganisation
	X Medienangelegenheiten
	XI Futsal-Spielregeln
	XII Spielberechtigung
	XIII Ausrüstung
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